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Amtliche Bekanntmachungen

Auszug aus dem Protokoll  
der Gemeinderatssitzung vom 29.09.2022

Tagungsort: Schlosssaal Altes Jagdschloß Wermsdorf
Tagungstermin: 29.09.2022; 19.00 Uhr
Der Bürgermeister Herr Müller begrüßte alle Anwesenden und 
eröffnete die Gemeinderatssitzung. Mit 10 anwesenden Ge-
meinderäten und dem Bürgermeister war die Beschlussfähig-
keit gegeben.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung wurden folgende 
Beschlüsse gefasst
Beschluss Nr. 63/09/22
Vergabe Bauleistungen Los 9 „Bodenbelagsarbeiten“ Sa-
nierung Westflügel Altes Jagdschloß
Der Gemeinderat der Gemeinde Wermsdorf beschließt die Ver-
gabe der Bauleistung Los 9 „Bodenbelagsarbeiten“, zur Sanie-
rung des Westflügels Altes Jagdschloß in Wermsdorf an die Fir-
ma Innenausbau Weber GmbH aus Riesa. Die Auftragssumme 
beträgt 34.433,03 €.

Beschluss Nr. 64/09/22
Grundsatzbeschluss zur Finanzierung und Durchführung 
des Projektes „Umbau eines leerstehenden Bestandsge-
bäudes in Mahlis zur Kindertagesstätte“
Der Gemeinderat beschließt die Finanzierung und Umsetzung 
des Projektes „Umbau eines leerstehenden Bestandsgebäu-
des in Mahlis zur Kindertagesstätte“ auf Grundlage der vor-
liegenden Entwurfsplanung vom 24.08.2022. Die ermittelten 
Projektkosten durch die ARGE Ingenieurbüro Goldbach gemäß 
Kostenberechnung vom 30.08.2022 betragen 2.349.609 €. Die-
se Kosten untergliedern sich in:
Bau (KG 200-500) = 1.895.258 €
Planung (KG 700) = 392.471 €
Ausstattung (KG 600) = 61.880 €
sowie
Fördermitteleinnahmen = 1.268.000 €
Diese Einzahlungen und Auszahlungen werden im Doppelhaus-
halt 2023/ 2024 eingestellt.

Beschluss Nr. 65/09/22
Grundsatzbeschluss zur Durchführung des Projektes „Sa-
nierung Hort – Alte Poststation“
Der Gemeinderat beschließt die Umsetzung des Projektes 
„Sanierung Hort – Alte Poststation“ auf Grundlage der vorlie-
genden Entwurfsplanung vom 24.08.2022 des Ingenieurbüros 
HSP aus Zwickau. Die ermittelten Projektkosten gemäß Kos-
tenberechnung betragen 3.132.976,76 €. Des Weiteren werden 
die Kosten für die Ausstattung mit 75.000 € geschätzt. Diese 
Kosten untergliedern sich in:
Bau (KG 200-500) = 2.550.209,16 €
Planung (KG 700) = 582.767,60 €
Ausstattung (KG 600) = 75.000,00 € (keine Förderung)
Die Baumaßnahme wird im Rahmen des SOP Programmes von 
Bund und Land mit insgesamt 66 % gefördert.
Fördermitteleinnahmen = 2.088.651 €

Beschluss Nr. 66/09/22
Änderung Bodennutzungsgebühr für Garagen aufgrund § 2b 
UStG
Der Gemeinderat beschließt aufgrund § 2 b UStG die Änderung 
der Bodennutzungsgebühr für Garagen ab dem 01.01.2023 auf 
75,00 € brutto pro Garagengrundstück festzusetzen.
Sonstiges

Einladung zur Sitzung des Gemeinderates
Am Donnerstag, dem 03.11.2022 findet um 19.00 Uhr im 
Schlosssaal des Alten Jagdschlosses in Wermsdorf eine 
Gemeinderatssitzung statt.

Tagesordnung:
A Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Gemeinderatssitzung durch den Bürger-

meister
2. Bürgerfragestunde
3. Beschlussvorlage - 3. Änderungssatzung zur Satzung über 

die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten 
für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
der Gemeinde Wermsdorf

4. Zuwendungen und Spenden
5. Informationen des Bürgermeisters
6. Anfragen der Gemeinderäte
7. Sonstiges

B Nichtöffentlicher Teil

Ich lade Sie zu dieser Sitzung recht herzlich ein.

Bis zum 26. Oktober 2022 können noch Änderungen und Er-
gänzungen der Tagesordnung erfolgen. Bitte informieren Sie 
sich an der Schautafel am Alten Jagdschloß in Wermsdorf oder 
auf unserer Homepage: www.wermsdorf.de unter dem Menü-
punkt Gemeinderat und Ausschüsse.

Matthias Müller
Bürgermeister

Mitteilungen/Informationen

Meldeamt und Standesamt  
bleiben geschlossen

Das Einwohnermeldeamt sowie das Standesamt der Ge-
meinde bleiben aufgrund von Schulungen und Program-
mumstellungen an folgenden Terminen geschlossen:

• 14.11. - 15.11.2022
• 01.12. (ab 12 Uhr) – 06.12.2022

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Informationen aus dem Bauamt
Gegenwärtig wird der Wirtschaftsweg „Gröppendorfer Delle“ in 
der Gemarkung Gröppendorf auf einer Länge von ca. 1.800 m 
ausgebaut. Der Weg wird mit Wirtschaftswegepflaster aus Be-
ton befestigt. Die Maßnahme erfolgt im Rahmen des Flurneu-
ordnungsverfahrens Mahlis. Die Baufirma Höptner Straßen u. 
Tiefbau GmbH erhielt den Auftrag in Höhe von 376.859 € zur 
Sanierung des Wirtschaftsweges von der Teilnehmergemein-
schaft Mahlis. Gefördert wird diese Baumaßnahme mit 79 % 
durch den Freistaat Sachsen. Die Gemeinde Wermsdorf betei-
ligt sich mit 15,75 % an der Baumaßnahme. Die Fertigstellung 
ist für Ende November geplant. Bisher wurden schon die Wirt-
schaftswege „Birnenallee“ in der Gemarkung Liptitz, der Wirt-
schaftsweg „Am Auberg“ zwischen Wiederoda u. Liptitz, der 
Seelitz Weg in Gröppendorf sowie die Ortsstraße „Am Kirsch-
berg“ in Mahlis durch die Teilnehmergemeinschaft Mahlis sa-
niert.

Matthias Müller
Bürgermeister
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Foto: Wegebau „Gröppendorfer Delle“, Gemarkung Gröppendorf

Die Sanierung des Westflügels Altes Jagdschloß in Wermsdorf 
schreitet weiter voran. Äußerlich sichtbar erfolgte der Außenputz 
und der Anstrich der Fassade im Stil der Renaissance. Die Fens-
ter- u. Türfaschen sowie die Sandsteinelemente der Schmuckgie-
bel wurden grau gestrichen. Die Fassade wurde weiß gestaltet. 
Diese Farbkombination entspricht dem Stil der Bauzeit des Jagd-
schlosses. Im Innenbereich erfolgt gegenwärtig die Montage der 
Elektro- und Heizungsinstallation sowie der Trockenbau.

Fotos: Westflügel Altes Jagdschloß

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr führt gegenwär-
tig eine Asphaltdeckensanierung des Fahrbahnbelages der 
B6 in Calbitz durch. Die Gemeinde beteiligt sich anteilig mit 
ca. 15.000 € an der Sanierung der Schachtabdeckungen der 
Schmutz- u. Regenwasserkanäle sowie partiell der Auswechs-
lung der Gehwegborden.

Foto: B6 Ortslage Calbitz

Am 10.10.22 erfolgte die Abnahme der Kanal- u. Straßenbau-
maßnahme „Erschließung Wohngebiet Schlossblick“ in Werms-
dorf. Auf einer Länge von ca. 340 m wurde die Erschließungs-
straße „Am Tiefen Teich“ grundhaft ausgebaut. Es erfolgte die 
Erschließung der 13 Baugrundstücke mit den Versorgungsme-
dien Schmutzwasser, Trinkwasser, Strom, Gas und Breitband. 
Die Straßenentwässerung erfolgt durch eine Versickerungs-
anlage. Von den 13 erschlossenen Bauplätzen wurden bisher  
4 Bauplätze verkauft. Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 
850 und 990 m². Der Verkaufspreis beträgt 82 €/m². Die Erschlie-
ßungs- und Grunderwerbskosten betragen ca. 1.030.000 €. Diese 
Kosten refinanzieren sich durch den Verkaufserlös.

Foto: Wohngebiet Schlossblick

Ein Spielplatz wurde im Park von Kötitz durch die Gemeinde 
Wermsdorf im Ortsteil Calbitz errichtet. Es wurde u.a. eine 
Spielkombination, ein Sitzkarussel, ein Reck, ein Spielhaus so-
wie ein Hängekarussel installiert. Die Baukosten betragen ca. 
46.000 €. Mit 75 % wurde dieses Projekt aus dem LEADER 
Programm gefördert.

Foto: Spielplatz Kötitz
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Neue Bücher in der Zentralbibliothek 
Wermsdorf

Neue Fischkönigin tritt ihr Amt an
Sie strahlt Leichtigkeit und 
Frohsinn aus – die neue 
Sächsische und Wermsdor-
fer Fischkönigin Charlotte I.
Die 19-jährige Studentin tritt 
in die Fussstapfen ihrer Mut-
ter Daniela, die vor 23 Jah-
ren zur damaligen 3. Werms-
dorfer Fischkönigin gekürt 
wurde. Erstmals gibt es im 
Reigen der Hoheiten auf Zeit 
nun bereits eine Vertreterin 
aus der zweiten Generation.
Bereits in jungen Jahren 
habe sie viel über das Amt 
erfahren und ihr Traum war 
es schon immer, selbst ein-
mal dieses Amt zu begleiten. 

Nun ist dieser Traum wahr geworden und Charlotte sowie 
ihre Familie sind begeistert.
Charlotte ist aktuell die 19. Fischkönigin und löst damit Julia 
Frenzel ab, deren Amtszeit pandemiebedingt ein Jahr länger 
dauerte als zunächst geplant.
Am 17. September 2022 eröffnete Charlotte I die Karpfen-
saison und wird sich an der Seite von August dem Starken 
beim Wermsdorfer Horstseefischen vom 14. bis 16. Oktober 
präsentieren.

Das Liegenschaftsamt informiert

Baugrundstücke und Verkaufsobjekte  
in Wermsdorf und Umgebung

Baugrundstück in Mahlis
Lage: 04779 Wermsdorf/OT Mahlis, Schulstraße
Gemarkung: Mahlis

Flurstücksnummer: 97/2 und eine Teilfläche des Fl-Nr. 96/1
Grundstücksgröße: gesamt ca. 600 qm
Eigentümer: Gemeinde Wermsdorf
Kaufpreis: nach Angebot, der derzeitige Bodenricht-

wert für Mahlis beträgt 22,00 €/qm

Objektbeschreibung:
Das Baugrundstück hat einen regelmäßigen Zuschnitt. Es ist 
als Eigenheimstandort geeignet. Auf dem Flurstück-Nr. 97/2 
befindet sich noch ein alter Barackenbau. Dieser kann saniert 
oder abgerissen werden. Die Grundstückszufahrt kann über 
das Flurstück-Nr. 96/1 erfolgen.

Freie Baugrundstücke in Wermsdorf

Wohngebiet Schlossblick
Grundstücksgröße: 850 - 990 qm
Eigentümer: Gemeinde Wermsdorf
Kaufpreis: 82,00 €/qm

Objektbeschreibung:
Das neue Wohngebiet „Schlossblick“ grenzt an das bestehen-
de Wohngebiet „Hoher Weg“ an. Die Grundstücke wurden ver-
messen und parzelliert. Die Grundstücksgrößen bewegen sich 
zwischen 850-990 qm.
Vom Wohngebiet aus ist das Zentrum zu Fuß in ca. 10 Minuten 
zu erreichen. In Wermsdorf leben derzeit ca. 5.300 Einwohner. 
Lebensmittelgeschäfte, Kindertageseinrichtungen, die Grund- 
bzw. Oberschule sowie soziale Einrichtungen des täglichen Be-
darfs sind vorhanden. Eine gute Verkehrsanbindung für Pendler 
in die Richtungen Leipzig, Dresden oder Chemnitz ist unter an-
derm durch die nur 10 km entfernte Autobahnanschlussstelle 
der A 14 in Mutzschen gewährleistet.
Beim Verkauf der Grundstücke wird im Kaufvertrag eine Bau-
verpflichtung beurkundet. Der Käufer verpflichtet sich, die 
Baugenehmigung für das Grundstück bis zum 31.12.2023 zu 
beantragen und das Grundstück innerhalb von 2 Jahren nach 
Vorlage der Baugenehmigung zu bebauen. Auf Antrag ist eine 
Fristverlängerung möglich. Das Eigenheim muss der Käufer 
mindestens 5 Jahre nach Fertigstellung selbst nutzen.

Kontakt für den Verkauf der Grundstücke:
Gemeindeverwaltung Wermsdorf- Sachgebiet Liegenschaften
Altes Jagdschloß 1, 04779 Wermsdorf
Tel.: 034364 81118 Fax: 034364 81131
E-Mail: ubrich@wermsdorf.de

François Lelord: Es war einmal ein blauer Planet: Roman
Eine inspirierende Geschichte über das, was wir in Zukunft 
brauchen, um glücklich zu sein. Der junge Robin ist überwäl-
tigt, als er aus seiner Raumkapsel steigt. Der warme Sand unter 
seinen Füßen, der sanfte Wind und das Farbenspiel des Meers 
sind so viel besser als jede noch so perfekte virtuelle Realität. 
Er ist auf der Erde, diesem fernen blauen Planeten, den er bis-
lang nur aus Filmen und Erzählungen kannte. Doch seine Mis-
sion ist keine leichte: Können die Menschen auf ihren Heimat-
planeten zurückkehren, obwohl sie einst dafür gesorgt hatten, 
dass er unbewohnbar wurde? Wie sollen sie leben, damit Glück 
für alle möglich ist? Und zählt Liebe noch ...

Holly Miller: Ein letzter Augenblick: Roman
Seit seiner Kindheit lebt Joel als Einzelgänger, der niemanden 
in sein Herz lässt. Nicht weil er das will - sondern weil er muss. 
Denn Joel hat Träume. Träume, die ihm die Zukunft der Perso-
nen zeigen, die er liebt. Doch erzählen kann er es niemandem ...

Ulrike Herwig: Das Glück am Ende der Straße: Roman
Die herzerwärmende Geschichte zweier Frauen, die unter-
schiedlicher nicht leben könnten. Die unkonventionelle Elli hat 
schon lange keine feste Bleibe mehr und muss täglich aufs 
Neue um ein würdevolles Leben auf der Straße kämpfen. Lisa 
ist eine gut situierte, aber dauergestresste Ehefrau, Mutter 
dreier Kinder und Teilzeitredakteurin bei einem Lifestyle-Ma-
gazin ...
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Bekanntmachungen Dritter

Satzung des Abwasserzweckverbandes 
„Oberes Döllnitztal“  

über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS)

Aufgrund des § 56 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(WHG) in der Neufassung des Art. 1 Gesetz zur Neuregelung 
des Wasserrechts vom 31.07.2009 (BGBl. I Seite 2585 ff.), zu-
letzt geändert durch Art. 1 Gesetz vom 19.06.2020 (BGBl. I 
Seite 1408), des § 50 Abs. 1 des Sächsischen Wassergeset-
zes (SächsWG) in der Neufassung vom 12.07.2013 (SächsGV-
Bl. Seite 503), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 
(SächsGVBl. Seite 287), der §§ 4, 14, 124 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. Seite 
63 ff.), zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetz vom 16.12.2020 
(SächsGVBl. S. 722), der §§ 48, 47 i. V. m. §§ 6 Abs. 1, 5  
Abs. 4 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit (SächsKomZG) in der Fassung der Bekanntma-
chung der Neufassung vom 15.04.2019 (SächsGVBl. Seite 
270) und der §§ 2, 9, 17 und 33 des Sächsischen Kommunal-
abgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. Seite 117 ff.), zuletzt 
geändert durch Art. 2 Abs. 17 Sächsisches Verwaltungskos-
tenrechtsneuordnungsgesetz vom 05.04.2019 (SächsGVBl. 
Seite 245 [254]) hat die Verbandsversammlung des Abwasser-
zweckverbandes „Oberes Döllnitztal“ am 19.09.2022 folgende 
Satzung beschlossen:

1. Teil – Allgemeines 
§ 1 

Öffentliche Einrichtung

(1) Der Zweckverband „Oberes Döllnitztal“ (im Folgenden: 
Zweckverband) betreibt die Beseitigung des in seinem Gebiet 
anfallenden Abwassers in folgenden anlagenbezogenen Ein-
richtungen:
- die Einrichtung 1 mit den Grundstücken im Einzugsgebiet 

der zentralen öffentlichen Kläranlage Mügeln (ohne die Orts-
teile Neusornzig, Kemmlitz und Sornzig), Wermsdorf (ohne 
den Ortsteil Wadewitz) und Ablaß;

- die Einrichtung 2 mit den Grundstücken im Einzugsgebiet 
der öffentlichen Ortskläranlagen in den Ortsteilen Neusorn-
zig, Kemmlitz und Sornzig der Stadt Mügeln sowie in dem 
Ortsteil Wadewitz der Gemeinde Wermsdorf;

- die Einrichtung 3 für die sonstige, nicht in den Einrichtungen 
1 oder 2 erfolgende Entsorgung von Abwasser, insbeson-
dere das Entnehmen und den Transport des Abwassers aus 
privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranla-
gen und abflusslosen Gruben) sowie dessen Reinigung in 
den öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen des Zweck-
verbandes.

(2) Als angefallen gilt Abwasser, das
- über eine private Grundstücksentwässerungsanlage in die 

öffentlichen Abwasseranlagen gelangt oder
- in privaten abflusslosen Gruben oder privaten Kleinkläranla-

gen gesammelt wird oder
- zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht 

wird.
(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Än-
derung der öffentlichen Abwasseranlagen besteht nicht.
(4) Der Zweckverband ermächtigt die Veolia Wasser Deutsch-
land GmbH im Namen des Zweckverbandes in kommunal-
abgabenrechtlichen Verwaltungsverfahren einschließlich 
der Vollstreckung Verwaltungsakte gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 
Buchst. b des Sächsischen Kommunalabgabengesetztes 
(SächsKAG) i.V.m. § 118 der Abgabenordnung (AO) zu erlas-
sen.

Christina von Bernuth: Tief in der Erde: Kriminalroman 
nach einer wahren Begebenheit
Die zehnjährige Annika Schön ist mit dem Fahrrad auf dem 
Heimweg von einer Freundin, doch sie kommt nie zu Hause an. 
Tage des qualvollen Wartens verstreichen, bis die Polizei einen 
erschütternden Fund macht ...

Jesmyn Ward: Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt: Ro-
man
Jojo wächst mit seiner jüngeren Schwester bei seinen Groß-
eltern in Bois, Mississippi auf. Ihre Mutter, Leonie, ist drogen-
süchtig und kümmert sich nicht um, ihr Vater sitzt im Gefäng-
nis und seine Eltern wollen nichts mit ihren Enkeln und ihrer 
Schwiegertochter zu tun haben, weil sie schwarz sind ...

Alfonso Pecorelli: Zehn sehr böse Geschichten
Zehn rabenschwarze Geschichten, abgründig und leiden-
schaftlich. Erzählungen über Liebe und Hass, Geld und Gier 
– und über die Unausweichlichkeit von Schuld und Sühne ...

- Moritz Matthies: der Wald ruft: Der neue Erdmännchen-
Roman

- Sven Stricker: Sörensen am Ende der Welt: Kriminalroman
- Rita Falk: Rehragout-Rendezvous: Ein Provinzkrimi
- Paula Lambert: Geh schon mal in dich, das Glück kommt 

dann nach:
Wie du deine innere Schönheit entdeckst und dabei nach 
außen strahlen kannst

- Bärbel Wardetzki: Narzissmus, Verführung und Macht: Was 
Narzissten ausmacht und wie sie verführen

- Catherine Collin: Das menschliche Gehirn und wie es funk-
tioniert

- Jeannine Mik: Keine Angst Mama! Wie Eltern Ängste und 
Sorgen überwinden und Kinder selbstbewusst begleiten

- Gottfried Orth: Wertschätzung leben: Eine Haltung für gelin-
gende Beziehungen in Familie, Schule und am Arbeitsplatz

- Pia Volk: Deutschland schrägste Orte: Ein Fremdenführer für 
Einheimische

- Hans Hirling: Das große Buch der 333 Spielstationen & Staf-
felspiele: Für Freizeiten, Kinder- und Jugendarbeit

- Katharina Brinkmann: 50 Workouts für zu Hause: Fit, stark 
und beweglich ohne Fitnessstudio

- Die Farben der Welt: Eine überraschende Bilderreise zu den 
buntesten Orten unserer Erde

- Anne Fleck: Schlank! Ganz einfach: Sofort loslegen mit den 
besten und einfachsten Rezepten

- Das große Was ist Was Grundschul-Lexikon von A-Z
- Jörg Hilbert: Ritter Rost im WWWunderland: Musical für 

Kinder

Diese Medien wurden mitfinanziert durch Steuermittel auf der 
Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Land-
tages beschlossenen Haushaltes. Gefördert durch den

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Mittwoch, dem 23. November 2022

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist:
Dienstag, der 8. November 2022

Annahmeschluss für Anzeigen ist:
Freitag, der 11. November 2022, 9.00 Uhr
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auf den Grundstücken anfallenden Abwasser dem Zweckver-
band im Rahmen des § 50 SächsWG zu überlassen, soweit der 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung verpflichtet ist (An-
schluss- und Benutzungszwang). Der Erbbauberechtigte oder 
sonst dinglich zur baulichen Nutzung des Grundstücks Berech-
tigte tritt an die Stelle des Eigentümers.
(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Absatz 1 
trifft auch die sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder einer 
Wohnung berechtigten Personen.
(3) Grundstücke sind, wenn sie mit einer baulichen Anlage ver-
sehen werden, anzuschließen, sobald die für sie bestimmten 
öffentlichen Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. 
Wird die öffentliche Abwasseranlage erst nach Errichtung einer 
baulichen Anlage hergestellt, so ist das Grundstück innerhalb 
von sechs Monaten nach der betriebsfertigen Herstellung an-
zuschließen.
(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der An-
schluss im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege, des 
Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls 
geboten ist.
(5) Abwasser, das auf Grundstücken anfällt, die nicht an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen angeschlossen sind, hat der nach 
den Absätzen 1 und 2 Verpflichtete dem Zweckverband oder 
dem von ihr/ihm beauftragten Unternehmer zu überlassen (Be-
nutzungszwang). Dies gilt nicht für Niederschlagswasser, so-
weit dieses auf andere Weise ordnungsgemäß beseitigt wird.
(6) Bei Grundstücken, die nach dem Abwasserbeseitigungs-
konzept des Zweckverbandes nicht oder noch nicht an einen 
öffentlichen Abwasserkanal angeschlossen werden können, 
kann der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3 
Abs. 1 Verpflichtete den Anschluss seines Grundstücks verlan-
gen, wenn er den für den Bau des öffentlichen Kanals entste-
henden Aufwand übernimmt und auf Verlangen angemessene 
Sicherheit leistet. Einzelheiten, insbesondere die Frage, wer 
den Unterhaltungs- und Erneuerungsaufwand trägt, werden 
durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt.

§ 4 
Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss

(1) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die nächstliegen-
de öffentliche Abwasseranlage technisch unzweckmäßig oder 
die Ableitung des Abwassers über diesen Anschluss für die öf-
fentliche Abwasseranlage nachteilig wäre, kann der Zweckver-
band verlangen oder gestatten, dass das Grundstück an eine 
andere öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird.
(2) Ist die für ein Grundstück bestimmte öffentliche Abwasser-
anlage noch nicht erstellt, kann der Zweckverband den vorläu-
figen Anschluss an eine andere öffentliche Abwasseranlage 
gestatten oder verlangen.

§ 5 
Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang

Von der Verpflichtung zum Anschluss an die öffentliche Abwas-
serbeseitigung und von der Verpflichtung zur Benutzung deren 
Einrichtungen können die nach § 3 Abs. 1, 2 und 5 Verpflichte-
ten auf Antrag insoweit und solange befreit werden, als ihnen 
der Anschluss oder die Benutzung wegen ihres, die öffentli-
chen Belange überwiegenden, privaten Interesses an der eige-
nen Beseitigung des Abwassers nicht zugemutet werden kann 
und die Befreiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist.

§ 6 
Allgemeine Ausschlüsse

(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche 
Stoffe ausgeschlossen, die die Reinigungswirkung der öf-
fentlichen Abwasserbehandlungsanlagen, den Betrieb der 
Schlammbehandlungsanlagen, die Schlammbeseitigung oder 
die Schlammverwertung beeinträchtigen, das Material der 
öffentlichen Abwasseranlagen und/oder Transportfahrzeuge 
angreifen, ihren Betrieb, ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhal-
tung behindern, erschweren oder gefährden können, oder die 

§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1) Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirt-
schaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften 
veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen 
abfließende Wasser (Schmutzwasser), das von Niederschlägen 
aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen ge-
sammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser) sowie das 
sonstige in öffentlichen Abwasseranlagen mit Schmutzwasser 
oder Niederschlagswasser fließende Wasser. Als Schmutzwas-
ser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und 
Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssig-
keiten.
Klärschlamm ist der Anteil des häuslichen oder in der Beschaf-
fenheit ähnlichen Abwassers, der in Kleinkläranlagen zurück-
gehalten wird und im Rahmen der öffentlichen Entsorgung in 
Abwasserbehandlungsanlagen eingeleitet oder eingebracht 
werden soll oder entsorgt wird. Fäkalien sind das häusliche 
oder in der Beschaffenheit ähnliche Abwasser, welches in ab-
flusslosen Gruben gesammelt wird und im Rahmen der öffent-
lichen Entsorgung in Abwasserbehandlungsanlagen eingeleitet 
oder eingebracht werden soll oder sonst entsorgt wird
(2) Öffentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im 
Zweckverbandsgebiet angefallene Abwasser zu sammeln, den 
Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. Öf-
fentliche Abwasseranlagen sind insbesondere die öffentlichen 
Kanäle, Regenrückhaltebecken, Regenüberlauf- und Regen-
klärbecken, Abwasserpumpwerke und Abwasserbehandlungs-
anlagen (z. B. Kläranlagen, Ortskläranlagen, Kleinkläranlagen) 
sowie offene und geschlossene Gräben, soweit sie der öffent-
lichen Abwasserbeseitigung dienen. Zu den öffentlichen Ab-
wasseranlagen gehören auch die Anschlusskanäle im Sinne 
von § 11, das sind die Grundstücksanschlüsse im Bereich der 
öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen bis zur Grenze des un-
mittelbar an den Bereich der öffentlichen Verkehrs- und Grün-
flächen angrenzenden Grundstückes (Anliegergrundstück).
(3) Private Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Anla-
gen, die der Sammlung, Behandlung, Prüfung und Ableitung 
des Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage dienen. 
Dazu gehören insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder 
Fundamentbereich verlegt sind und das Abwasser dem An-
schlusskanal zuführen (Grundleitungen), Hebeanlagen, ab-
flusslose Gruben und Kleinkläranlagen.
(4) Wird ein nicht an den Bereich der öffentlichen Verkehrs- und 
Grünflächen angrenzendes Grundstück (Hinterliegergrund-
stück) über ein Anliegergrundstück entwässert, sind die das 
Anliegergrundstück querenden Entwässerungsanlagen private 
Grundstücksentwässerungsanlagen des Hinterliegergrundstü-
ckes, soweit die privaten Grundstücksentwässerungsanlagen 
des Hinterliegergrundstückes nicht die privaten Grundstücks-
entwässerungsanlagen des Anliegergrundstückes angeschlos-
sen sind.
(5) Grundstücke, für die weder eine leitungsgebundene An-
schlussmöglichkeit noch ein tatsächlicher leitungsgebundener 
Anschluss über öffentliche Kanäle an eine öffentliche Abwas-
serbehandlungsanlage besteht und deren Abwasser in einer 
privaten Kleinkläranlage behandelt oder in einer privaten ab-
flusslosen Grube gesammelt und jeweils abgefahren wird, gel-
ten als dezentral entsorgt im Sinne von § 17 Abs. 1 Satz 2 und 
3 SächsKAG. Die nicht unter Satz 1 fallenden Grundstücke gel-
ten als zentral entsorgt.

2. Teil – Anschluss und Benutzung 
§ 3 

Berechtigung und Verpflichtung  
zum Anschluss und zur Benutzung

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser an-
fällt, sind nach näherer Bestimmung dieser Satzung berechtigt 
und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen Abwas-
seranlagen anzuschließen, diese zu benutzen und das gesamte 
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der sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete die Festle-
gungen innerhalb der gesetzten Frist nicht, kann der Zweck-
verband ihn von der Einleitung ausschließen. § 54 Abs. 1 bleibt 
unberührt.
(3) Abwasser, das an der Stelle der Einleitung in die öffentlichen 
Abwasserbehandlungsanlagen die nachfolgend benannten 
Schwellenwerte, bezogen auf die spezifischen häuslichen Ab-
wässer, überschreitet, darf nur nach besonderer Genehmigung 
durch den Zweckverband eingeleitet werden:
- absetzbare Stoffe 2,0 ml je Liter (nach 0,5 Stunden Absetz-

zeit)
- abfiltrierbare Stoffe 300 Milligramm/Liter
- Tenside 10 Milligramm/Liter
- Chloride 500 Milligramm/Liter
- Sulfate 400 Milligramm/Liter
- Kohlenwasserstoffe 10 Milligramm/Liter
- adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX)

1 Milligramm/Liter
- tierische oder pflanzliche Fette (lipophile Stoffe) 100 Milli-

gramm/Liter
- CSW 100 Milligramm/Liter
- Phosphor ges. 20 Milligramm/Liter
- Eisen 5 Milligramm/Liter
- Kupfer 1 Milligramm/Liter
- Zink 2 Milligramm/Liter
- nicht oxidierte Stickstoffverbindungen (TKN) 90 Milligramm/

Liter
- PH-Wert 6,5 – 8,9
- Temperatur 35 °C.
(4) Die Einleitung von Wasser, das nicht der Abwasserbeseiti-
gungspflicht unterliegt (z. B. Grundwasser, Schichtenwasser, 
Drainagewasser, Wasser aus oberirdischen Gewässern, vgl. 
§ 6 Abs. 2 Nr. 10)) und von sonstigem Wasser bedarf der beson-
deren Genehmigung des Zweckverbandes. Die Genehmigung 
kann befristet erteilt oder aus wichtigem Grund widerrufen 
werden. Die Einleitung von Grundwasser im Grundwasser-
Hochwasserfall ist nur zulässig, wenn in einer wasserrechtli-
chen Entscheidung für die Benutzung des Grundwassers das 
besondere öffentliche Bedürfnis für die Ableitung über die Ka-
nalisation begründet wird.
(5) Der Zweckverband ist berechtigt, die Entsorgung zwei Wo-
chen nach Androhung einzustellen, wenn der Grundstücksei-
gentümer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete den 
Bestimmungen dieser Satzung zuwider handelt, insbesondere 
eine fällige Abgabenschuld trotz Mahnung nicht bezahlt. Dies 
gilt nicht, wenn der Grundstückseigentümer oder sonstige nach 
§ 3 Abs. 1 Verpflichtete darlegt, dass die Folgen der Einstellung 
der Entsorgung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhand-
lung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
Verpflichtungen nachkommt. Der Zweckverband kann mit der 
Mahnung zugleich die Einstellung der Entsorgung androhen.
(6) Wird über das Vermögen des Grundstückseigentümers oder 
des sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten das Insolvenz-
verfahren beantragt, kann der Zweckverband ohne vorherige 
Mahnung oder Androhung die Entsorgung einstellen. Wird das 
Verfahren eröffnet, so kann der Verwalter die sofortige Wieder-
aufnahme der Entsorgung verlangen. Die Wiederaufnahme der 
Entsorgung durch den Zweckverband kann von der Zahlung 
einer angemessenen Sicherheitsleistung in Höhe der voraus-
sichtlich in einem bestimmten Zeitraum anfallenden Gebühren-
schuld abhängig gemacht werden.
(7) Der Zweckverband hat die Entsorgung unverzüglich wieder-
aufzunehmen, sobald die Gründe für die Einstellung entfallen 
sind und der Grundstückseigentümer oder der sonst nach § 3 
Abs. 1 Verpflichtete die Kosten der Einstellung und die Wieder-
aufnahme der Entsorgung ersetzt hat.

§ 8 
Eigenkontrolle und Wartung

(1) Der Zweckverband kann verlangen, dass auf Kosten des 
Grundstückseigentümers oder des sonstigen nach § 3 Abs. 1 

den in öffentlichen Abwasseranlagen arbeitenden Personen 
oder dem Vorfluter schaden können. Dies gilt auch für Flüssig-
keiten, Gase und Dämpfe.
(2) Insbesondere sind ausgeschlossen:
1. Stoffe – auch in zerkleinertem Zustand –, die zu Ablage-

rungen oder Verstopfungen in den öffentlichen Abwasser-
anlagen führen können (z. B. Kehricht, Schutt, Mist, Sand, 
Küchenabfälle, Asche, Zellstoffe, Textilien, Schlachtabfäl-
le, Tierkörper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester, he-
fehaltige Rückstände, Schlamm, Haut- und Lederabfälle, 
Glas und Kunststoffe),

2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige 
Stoffe (z. B. Benzin, Karbid, Phenole, Öle und dgl.), Säu-
ren, Laugen, Salze, Reste von Pflanzenschutzmitteln oder 
vergleichbaren Chemikalien, Blut, mit Krankheitskeimen 
behaftete Stoffe und radioaktive Stoffe,

3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft 
und Molke,

4. faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (z. B. 
milchsaure Konzentrate, Krautwasser),

5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder 
Dämpfe verbreiten kann,

6. farbstoffhaltiges Abwasser, dessen Entfärbung in den öf-
fentlichen Abwasserbehandlungsanlagen nicht gewähr-
leistet ist,

7. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht 
entspricht,

8. Abwasser, dessen chemische und physikalische Eigen-
schaften Werte aufweist, die über den allgemeinen Richt-
werten für die wichtigsten Beschaffenheitskriterien der 
Anlage I des Merkblattes DWA-M 115/2 der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. 
V. (DWA) in der jeweils gültigen Fassung liegen,

9. Abwasser aus mobilen Toiletten mit Sanitärzusätzen (Che-
mietoiletten),

10. sonstiges Abwasser sowie Wasser aus Haus- und Grund-
stücksdränagen, Niederschlagswasser von unbefestigten 
Flächen sowie Grundwasser und Wasser aus Gewässern, 
Brunnen und Quellen,

11. der unmittelbare Anschluss von Dampfleitungen, Dampf-
kesseln und Überleitungen von Heizungsanlagen.

(3) Der Zweckverband kann im Einzelfall weitergehende Anfor-
derungen stellen, wenn dies für den Betrieb der öffentlichen 
Abwasseranlage erforderlich ist.
(4) Der Zweckverband kann im Einzelfall Ausnahmen von den 
Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 zulassen, wenn öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme 
im Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten würde und der An-
tragsteller evtl. entstehende Mehrkosten übernimmt.
(5) § 50 Abs. 3 bis 6 SächsWG bleibt unberührt.

§ 7 
Einleitungsbeschränkungen

(1) Der Zweckverband kann im Einzelfall die Einleitung von 
Abwasser von einer Vorbehandlung, Drosselung oder Spei-
cherung abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit oder 
Menge dies insbesondere im Hinblick auf den Betrieb der öf-
fentlichen Abwasseranlagen oder auf sonstige öffentliche Be-
lange erfordert.
(2) Abwasser darf durch den Grundstückseigentümer oder 
den sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten nur dann 
in öffentliche Abwasseranlagen, die nicht an eine öffentliche 
Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen sind, eingeleitet 
werden, wenn dieses zuvor ausreichend und dem Stand der 
Technik entsprechend behandelt worden ist. Für vorhandene 
Einleitungen kann der Zweckverband die Einhaltung von be-
stimmten Einleitwerten festlegen und für die Erfüllung dieser 
Pflichten bestimmte Fristen setzen, um eine Begrenzung der 
kommunalen Einleitwerte nach dem Stand der Technik gemäß 
Satz 1 in den durch den Zweckverband festgelegten Zeiträu-
men sicherzustellen. Erfüllt der Grundstückseigentümer oder 
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(2) Art, Zahl und Lage der Anschlusskanäle sowie deren Än-
derung werden nach Anhörung des Grundstückseigentümers 
oder sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpflichteter und unter Wah-
rung ihrer berechtigten Interessen von dem Zweckverband be-
stimmt.
(3) Der Zweckverband stellt die für den erstmaligen Anschluss 
eines Grundstückes notwendigen Anschlusskanäle bereit. 
Jedes Grundstück erhält mindestens einen Anschlusskanal. 
Werden Grundstücke im Trennsystem entwässert, gelten die 
Schmutzwasser- und Regenwasseranschlusskanäle als ein 
Anschlusskanal im Sinne des Satzes 2.
(4) In besonders begründeten Fällen (insbesondere bei Sam-
melgaragen, Reihenhäusern, Grundstücksteilung nach Ver-
legung des Anschlusskanals) kann der Zweckverband den 
Anschluss mehrerer Grundstücke über einen gemeinsamen 
Anschlusskanal vorschreiben oder auf Antrag zulassen.
(5) Die Kosten der für den erstmaligen Anschluss eines Grund-
stücks notwendigen Anschlusskanäle (Absätze 3 und 4) sind in 
der Einrichtung 1 durch den Abwasserbeitrag nach § 33 abge-
golten bzw. in der Einrichtung 2 nach den Allgemeinen Entsor-
gungsbedingungen des Zweckverbandes für Schmutzwasser 
für die Einrichtung 2 (AEB-SW) sowie in der Einrichtung 3 in 
entsprechender Anwendung des § 12 Abs. 2 und 3 zu tragen.

§ 12 
Sonstige Anschlüsse, Aufwandsersatz

(1) Der Zweckverband kann auf Antrag des Grundstückseigen-
tümers oder sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten weitere, 
sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlusskanäle her-
stellen. Als weitere Anschlusskanäle gelten auch Anschlusska-
näle für Grundstücke, die nach betriebsfertiger Herstellung der 
öffentlichen Abwasseranlage neu gebildet werden.
(2) Den tatsächlich entstandenen Aufwand für die Herstellung 
der in Absatz 1 genannten Anschlusskanäle sowie den tat-
sächlich entstandenen Aufwand für die Unterhaltung, Erneue-
rung, Veränderung und Beseitigung der Anschlusskanäle trägt 
in den Einrichtungen 1 und 3 derjenige, der im Zeitpunkt der 
Herstellung des Anschlusskanals, im Übrigen im Zeitpunkt 
der Beendigung der Maßnahme Grundstückseigentümer oder 
sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpflichteter ist, soweit die Herstel-
lung oder die Maßnahmen von ihm zu vertreten sind oder ihm 
dadurch Vorteile zuwachsen. Mehrere Grundstückseigentümer 
bzw. sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete haften als Gesamt-
schuldner.
(3) Der Aufwandsersatz (Absatz 2) entsteht mit der Herstellung 
des Anschlusskanals, im Übrigen mit der Beendigung der Maß-
nahme und wird mit Abgabenbescheid festgesetzt. Der Auf-
wandsersatz wird einen Monat nach Bekanntgabe des Abga-
benbescheids fällig.
(4) In der Einrichtung 2 ist der Aufwandsersatz nach Abs. 2 Satz 1  
entsprechend den Allgemeinen Entsorgungsbedingungen des 
Zweckverbandes für Schmutzwasser für die Einrichtung 2 zu 
tragen.

§ 13 
Genehmigungen

(1) Der schriftlichen Genehmigung des Zweckverbandes bedür-
fen:
1. Die Herstellung der privaten Grundstücksentwässerungs-

anlagen, deren Anschluss sowie deren Änderung,
2. die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie 

die Änderung der Benutzung.
Bei vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die 
Genehmigung widerruflich oder befristet ausgesprochen.
(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare An-
schluss (z.B. über bestehende private Grundstücksentwässe-
rungsanlagen) gleich.
(3) Für die den Anträgen beizufügenden Unterlagen gelten die 
Vorschriften des § 1 der Verordnung des Sächsischen Staats-
ministeriums des Innern zur Durchführung der Sächsischen 
Bauordnung (SächsBO-DurchführVO) in der jeweils geltenden 

und 2 Verpflichteten Vorrichtungen zur Messung und Regist-
rierung der Abflüsse und der Beschaffenheit der Abwässer zur 
Bestimmung der Schadstofffracht in die private Grundstücks-
entwässerungsanlage eingebaut oder an sonst geeigneter 
Stelle auf dem Grundstück angebracht, betrieben und in ord-
nungsgemäßem Zustand gehalten werden.
(2) Die Eigenkontrolle und Wartung einer Kleinkläranlage bzw. 
einer abflusslosen Grube hat den Anforderungen der Verord-
nung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und 
Landwirtschaft zu den Anforderungen an Kleinkläranlagen und 
abflusslosen Gruben, über deren Eigenkontrolle und Wartung 
sowie deren Überwachung (Kleinkläranlagenverordnung) in der 
jeweils geltenden Fassung zu genügen. Danach erforderliche 
Wartungen einer Kleinkläranlage sind durch den Hersteller oder 
einen Fachbetrieb (Fachkundigen gemäß Bauartzulassung) 
auszuführen. Das Betriebsbuch einer Kleinkläranlage bzw. ei-
ner abflusslosen Grube ist nach deren endgültiger Stilllegung 
bis zum Ende des 5. folgenden Kalenderjahres aufzubewahren. 
Im Falle eines Rechtsstreits ist das Betriebsbuch bis zum Ab-
lauf eines Jahres nach dessen rechtskräftigem Abschluss auf-
zubewahren.
(3) Der Zweckverband kann – soweit Absatz 2 nicht zur Anwen-
dung kommt – in entsprechender Anwendung der Vorschriften 
der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Um-
welt und Landwirtschaft über Art und Häufigkeit der Eigen-
kontrolle von Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen (Ei-
genkontrollverordnung) in der jeweils geltenden Fassung auch 
verlangen, dass eine Person bestimmt wird, die für die Bedie-
nung der Anlage und für die Führung des Betriebstagebuches 
verantwortlich ist. Das Betriebstagebuch ist mindestens fünf 
Jahre lang, vom Datum der letzten Eintragung oder des letzten 
Beleges an gerechnet, aufzubewahren und dem Zweckverband 
auf Verlangen vorzulegen. Im Falle eines Rechtsstreits ist das 
Betriebstagebuch bis zum Ablauf eines Jahres nach dessen 
rechtskräftigem Abschluss aufzubewahren.

§ 9 
Abwasseruntersuchungen

(1) Der Zweckverband kann bei Bedarf Abwasseruntersuchun-
gen vornehmen. Sie/Er bestimmt, in welchen Abständen die 
Proben zu entnehmen sind, durch wen die Proben zu entneh-
men sind und wer sie untersucht. Für das Zutrittsrecht gilt § 18 
Abs. 2 entsprechend.
(2) Die Kosten einer Abwasseruntersuchung trägt der Verpflich-
tete, wenn
1. die Ermittlungen ergeben, dass Vorschriften oder auferleg-

te Verpflichtungen nicht erfüllt worden sind oder
2. wegen der besonderen Verhältnisse eine ständige Über-

wachung geboten ist.
(3) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mängel fest-
gestellt werden, hat der Grundstückseigentümer oder der 
sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete diese unverzüglich 
zu beseitigen.

§ 10 
Grundstücksbenutzung

Die Grundstückseigentümer und sonstige nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichtete sind im Rahmen der Vorschrift der §§ 93 WHG, 95 
SächsWG verpflichtet, für Zwecke der öffentlichen Abwasser-
beseitigung das Verlegen von Kanälen einschließlich Zubehör 
zur Ab- und Fortleitung gegen Entschädigung zu dulden. Sie 
haben insbesondere den Anschluss anderer Grundstücke an 
die Anschlusskanäle zu ihren Grundstücken zu dulden.

3. Teil – Anschlusskanäle und  
private Grundstücksentwässerungsanlagen 

§ 11 
Anschlusskanäle

(1) Anschlusskanäle (§ 2 Abs. 2 Satz 3) werden von dem Zweck-
verband hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abge-
trennt und beseitigt.



Nr. 11/2022 Wermsdorf- 9 -

ten umzubauen oder zu beseitigen. Der Umbau zu Speichern 
für die Sammlung von Niederschlagswasser kann von dem 
Zweckverband auf Antrag des Grundstückseigentümers oder 
des Sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten zugelassen wer-
den. Dem Antrag sind Nachweise der vollständigen Entleerung 
und ordnungsgemäßen Reinigung beizufügen.

§ 16 
Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen,  

Zerkleinerungsgeräte, Toiletten mit Wasserspülung

(1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie 
Benzin und Benzol sowie Öle oder Ölrückstände in das Ab-
wasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur Abscheidung 
dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehö-
renden Schlammfängen) einzubauen, zu betreiben, zu unterhal-
ten und zu erneuern. Die Abscheider mit den dazugehörenden 
Schlammfängen sind vom Grundstückseigentümer oder den 
sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten in regelmäßi-
gen Zeitabständen, darüber hinaus bei besonderem Bedarf zu 
leeren und zu reinigen. Bei schuldhafter Säumnis ist er dem 
Zweckverband schadenersatzpflichtig. Für die Beseitigung der 
anfallenden Stoffe gelten die Vorschriften über die Abfallent-
sorgung.
(2) Der Zweckverband kann vom Grundstückseigentümer und 
dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten im Einzelfall den 
Einbau und den Betrieb einer Abwasserhebeanlage verlangen, 
wenn dies für die Ableitung des Abwassers notwendig ist; das-
selbe gilt für Pumpanlagen bei Grundstücken, die an Abwas-
serdruckleitungen angeschlossen werden.
(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und 
dergl. dürfen nicht an private Grundstücksentwässerungsanla-
gen angeschlossen werden.
(4) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gung mit Abwasserreinigung durch eine öffentliche Abwasser-
behandlungsanlage angeschlossen sind, sind in Gebäuden mit 
Aufenthaltsräumen nur Toiletten mit Wasserspülung zulässig.
(5) § 14 gilt entsprechend.

§ 17 
Sicherung gegen Rückstau

Abwasseraufnahmeeinrichtungen der privaten Grundstücks-
entwässerungsanlagen, z. B. Toiletten mit Wasserspülung, 
Bodenabläufe, Ausgüsse, Spülen, Waschbecken und dergl., 
die tiefer als die Straßenoberfläche an der Anschlussstelle der 
Grundstücksentwässerung (Rückstauebene) liegen, müssen 
vom Grundstückseigentümer oder dem sonstigen nach § 3 
Abs. 1 Verpflichteten auf seine Kosten gegen Rückstau gesi-
chert werden. Im Übrigen hat der Grundstückseigentümer oder 
sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete für rückstaufreien Ab-
fluss des Abwassers zu sorgen. § 15 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 18 
Abnahme und Prüfung  

der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen, 
Zutrittsrecht

(1) Die private Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach 
Abnahme durch den Zweckverband in Betrieb genommen wer-
den. Die Abnahme der privaten Grundstücksentwässerungsan-
lage befreit den Bauherrn, den Planverfasser, den Bauleiter und 
den ausführenden Unternehmer nicht von ihrer Verantwortlich-
keit für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der 
Arbeiten.
(2) Der Zweckverband ist berechtigt, die privaten Grundstücks-
entwässerungsanlagen zu prüfen. Den mit der Überwachung 
der Anlagen beauftragten Personen ist zu allen Teilen der pri-
vaten Grundstücksentwässerungsanlagen Zutritt zu gewähren. 
Sie dürfen Wohnungen nur mit Einwilligung des Berechtigten, 
Betriebs- und Geschäftsräume ohne Einwilligung nur in den 
Zeiten betreten, in denen sie normalerweise für die jeweilige 
geschäftliche oder betriebliche Nutzung offenstehen. Grund-

Fassung sinngemäß. Die zur Anfertigung der Pläne erforder-
lichen Angaben (Höhenlage des Kanals, Lage der Anschluss-
stelle und Höhenfestpunkte) sind bei dem Zweckverband ein-
zuholen.

§ 14 
Regeln der Technik  

für private Grundstücksentwässerungsanlagen

Die privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (§ 2 Abs. 3) 
sind nach den gesetzlichen Vorschriften und den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik herzustellen und zu betreiben. 
Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind insbesondere 
die technischen Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und 
die Unterhaltung von Abwasseranlagen.

§ 15 
Herstellung, Änderung und Unterhaltung  

der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Die privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (§ 2 Abs. 
3) sind vom Grundstückseigentümer oder dem sonstigen nach  
§ 3 Abs. 1 Verpflichteten auf seine Kosten herzustellen, zu un-
terhalten und nach Bedarf gründlich zu reinigen.
(2) Der Zweckverband ist im technisch erforderlichen Umfang 
befugt, mit dem Bau der Anschlusskanäle einen Teil der pri-
vaten Grundstücksentwässerungsanlagen, einschließlich der 
Prüf-, Kontroll- und Übergabeschächte mit den gemäß § 8  
Abs. 1 erforderlichen Messeinrichtungen, herzustellen und zu 
erneuern. Der Aufwand ist dem Zweckverband vom Grund-
stückseigentümer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichteten zu ersetzen. § 12 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.
(3) Der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3  
Abs. 1 Verpflichtete hat die Verbindung der privaten Grund-
stücksentwässerungsanlagen mit den öffentlichen Abwasser-
anlagen im Einvernehmen mit dem Zweckverband herzustel-
len. Grundleitungen sind in der Regel mit mindestens 150 mm 
Nennweite auszuführen. Der letzte Schacht mit Reinigungsrohr 
ist so nahe wie technisch möglich an die öffentliche Abwasser-
anlage zu setzen; er muss stets zugänglich und bis auf Rück-
stauebene (§ 17) wasserdicht ausgeführt sein.
In den nach dem Trennverfahren entwässerten Gebieten darf 
das auf dem Grundstück anfallende Niederschlags- und sons-
tiges Wasser nur in den öffentlichen Niederschlagswasserkanal 
und das auf dem Grundstück anfallende Schmutzwasser nur in 
den öffentlichen Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.
(4) Bestehende private Grundstücksentwässerungsanlagen 
sind vom Grundstückseigentümer oder dem sonstigen nach  
§ 3 Abs. 1 Verpflichteten auf seine Kosten zu ändern, wenn 
Menge oder Art des Abwassers dies notwendig machen.
(5) Änderungen an einer privaten Grundstücksentwässerungs-
anlage, die infolge einer nicht vom Grundstückseigentümer 
oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten zu vertre-
tenden Änderung der öffentlichen Abwasseranlagen notwen-
dig werden, führt der Zweckverband auf ihre/seine Kosten aus, 
sofern nichts Anderes bestimmt ist. Dies gilt nicht, wenn die 
Änderung oder Stilllegung der privaten Grundstücksentwässe-
rungsanlagen dem erstmaligen leitungsgebundenen Anschluss 
an die öffentliche Abwasseranlage dient oder für Grundstücke, 
die einen erstmaligen Anschluss an die zentrale Abwasserent-
sorgung erhalten.
(6) Wird eine private Grundstücksentwässerungsanlage – auch 
vorübergehend – außer Betrieb gesetzt, so kann der Zweck-
verband den Anschlusskanal verschließen oder beseitigen. Der 
Aufwand ist vom Grundstückseigentümer oder dem sonstigen 
nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten zu ersetzen. § 12 Abs. 3 und 4 
gelten entsprechend. Der Zweckverband kann die Ausführung 
der in Satz 1 genannten Maßnahmen auf den Grundstücksei-
gentümer oder den sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten 
übertragen.
(7) Stillgelegte private Kleinkläranlagen und private abflusslose 
Gruben (§ 19 Abs. 9) sind nach Entleerung und Reinigung mit 
geeignetem Material zu verfüllen oder zu Reinigungsschäch-
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oder des von ihm beauftragten Dritten über. Eine Verpflichtung, 
in diesen Inhalten nach verlorenen Gegenständen zu suchen 
oder suchen zu lassen, besteht nicht. Werden darin Wertge-
genstände gefunden, wird der Zweckverband sie als Fundsa-
che behandeln.
(6) Zur Entsorgung und zur Überwachung der Abwasseranla-
gen nach Absätzen 7 und 8 ist den Beauftragten des Zweckver-
bandes ungehindert Zutritt zu allen Teilen der Kleinkläranlagen 
und abflusslosen Gruben zu gewähren.
(7) Die Überwachung der Eigenkontrolle und Wartung der pri-
vaten Kleinkläranlagen und privaten abflusslosen Gruben er-
folgt auf Grundlage der Kleinkläranlagenverordnung. Durch 
den Zweckverband festgestellte und gegenüber dem Grund-
stückseigentümer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 
Verpflichteten beanstandete Mängel sind von diesem innerhalb 
der gesetzten Frist zu beheben; der Zweckverband ist hierüber 
unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.
Wird den privaten Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 
nicht ausschließlich häusliches Abwasser zugeführt, kann 
der Zweckverband den Einbau und den Betrieb von Überwa-
chungseinrichtungen verlangen.
(8) Die Überwachung der Eigenkontrolle im Sinne des Absatzes 
7 Satz 1 wird wie folgt durchgeführt:

a) Der Grundstückseigentümer bzw. der nach § 3 Abs. 1 und 
2 Verpflichtete hat dem Zweckverband bei Kleinkläranla-
gen, für die die Wartung durch den Hersteller oder einen 
Fachbetrieb vorgeschrieben ist, die Wartungsprotokolle 
zuzusenden.

b) Bei sonstigen Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 
erfolgt die Überwachung durch Einsichtnahme in das Be-
triebsbuch und Sichtkontrolle der Anlage anlässlich der 
Fäkalschlammabfuhr oder Entleerung der abflusslosen 
Gruben.

(9) Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben und deren Nebenein-
richtungen sind unverzüglich außer Betrieb zu setzen, sobald 
das Grundstück an eine öffentliche Abwasserbehandlungs-
anlage angeschlossen ist. Stillgelegte Kleinkläranlagen und 
abflusslose Gruben sind zu entleeren und durch einen Fach-
betrieb zu reinigen. Für die Entleerung der stillgelegten Klein-
kläranlage bzw. abflusslosen Grube erhebt der Zweckverband 
in der Einrichtung 1 Abwassergebühren (§§ 39 ff. AbwS); in 
der Einrichtung 2 sind diese Kosten gemäß den Allgemeinen 
Entsorgungsbedingungen des Zweckverbandes für Schmutz-
wasser für die Einrichtung 2 zu tragen. Den Aufwand für die 
Reinigung sowie die Stilllegung im Übrigen trägt der Grund-
stückseigentümer oder sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete.
(10) § 18 Abs. 2 gilt entsprechend.

4. Teil – Abwasserbeitrag 
1. Abschnitt: Allgemeines 

§ 20 
Erhebungsgrundsatz

(1) Der Zweckverband erhebt zur angemessenen Ausstattung 
der Einrichtung 1 mit Betriebskapital Abwasserbeiträge. Es 
wird ein Teilbeitrag Schmutzwasserentsorgung und ein Teilbei-
trag Niederschlagswasserentsorgung erhoben.
(2) Die Höhe des Betriebskapitals für die Schmutzwasserentsor-
gung wird auf 7.869.034,00 € und die Höhe des Betriebskapi-
tals für die Niederschlagswasserentsorgung auf 1.587.965,50 €  
festgesetzt.
(3) Durch Satzung können zur angemessenen Aufstockung der 
nach Absatz 2 festgesetzten Betriebskapitalien gemäß § 17 
Abs. 2 SächsKAG weitere Beiträge erhoben werden.

§ 21 
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der erstmaligen Beitragspflicht im Sinne von § 20 Abs. 1 
unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbli-
che Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich 
genutzt werden können. Erschlossene Grundstücke, für die 

stückseigentümer und die sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 Ver-
pflichteten sind verpflichtet, die Ermittlungen und Prüfungen 
nach den Sätzen 1 und 2 zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. 
Sie haben den zur Prüfung des Abwassers notwendigen Ein-
blick in die Betriebsvorgänge zu gewähren und die sonst erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen.
(3) Werden bei der Prüfung der privaten Grundstücksentwäs-
serungsanlagen Mängel festgestellt, hat sie der Grundstücks-
eigentümer oder die sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten 
unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen.

§ 19 
Private Kleinkläranlagen und  
private abflusslose Gruben

(1) Die Entsorgung des Schlammes aus privaten Kleinkläranla-
gen mit biologischer Reinigungsstufe und des Inhalts abfluss-
loser Gruben erfolgt bedarfsgerecht, für alle anderen privaten 
Anlagen und in den Fällen des Absatzes 3 Satz 4 erfolgt sie 
regelmäßig oder nach Bedarf.
(2) Die bedarfsgerechte oder regelmäßige Entsorgung erfolgt 
zu dem von dem Zweckverband für jede private Kleinkläranlage 
und abflusslose Grube unter Berücksichtigung der Hersteller-
hinweise, der DIN 4261 Teil 1 in der jeweils geltenden Ausgabe 
bzw. der DIN EN 12566 Teil 1 in der jeweils geltenden Ausgabe, 
sowie den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung festgelegten Zeitpunkt oder mindestens in den in 
der wasserrechtlichen Entscheidung festgelegten Abständen. 
Die DIN und DIN EN-Normen sind im Beuth Verlag GmbH, Ber-
lin, erschienen und beim Deutschen Patent- und Markenamt 
in München archivmäßig gesichert niedergelegt. Der Zweck-
verband oder der Beauftragte geben die Entsorgungstermine 
bekannt, die Bekanntgabe kann ortsüblich erfolgen. Im Falle 
einer Verhinderung des Grundstückseigentümers zum Entsor-
gungstermin ist der Zweckverband oder das vom Zweckver-
band beauftragte Entsorgungsunternehmen von ihm mindes-
tens 2 Tage zuvor (Posteingang) schriftlich zu unterrichten und 
ein neuer Termin abzustimmen. Bei Unterlassung einer Absage 
sind durch den Grundstückseigentümer die Kosten der vergeb-
lichen Anfahrt zu tragen.
(3) Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Fäkalschlam-
mentsorgung ist, dass der Grundstückseigentümer oder der 
sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete regelmäßig eine 
fachgerechte Schlammspiegelmessung durchführen lässt und 
dem Zweckverband den etwaigen Bedarf für eine Entleerung 
unverzüglich anzeigt. Erfolgt anlässlich der Wartung einer 
Kleinkläranlage eine Schlammspiegelmessung, so ist das Mes-
sprotokoll dem Zweckverband unverzüglich zuzusenden; Abs. 
8 lit. a) bleibt unberührt. Die Anzeige hat für abflusslose Gruben 
spätestens dann zu erfolgen, wenn diese bis auf 50 cm unter 
Zulauf angefüllt sind. Wird keine Schlammspiegelmessung 
durchgeführt oder werden die Ergebnisse der Messungen nicht 
rechtzeitig nach Satz 1 bis 3 dem Zweckverband mitgeteilt, so 
erfolgt eine regelmäßige Entsorgung. Der Grundstückseigen-
tümer hat dem Zweckverband etwaigen Bedarf einer zusätz-
lichen Entleerung rechtzeitig anzumelden, mindestens jedoch 
14 Tage im Voraus.
(4) Der Zweckverband kann die unter Abs. 1 fallenden Abwas-
seranlagen auch zwischen den nach Absatz 1 und 2 festge-
legten Terminen und ohne Anzeige nach Absatz 3 entsorgen, 
wenn aus Gründen der Wasserwirtschaft ein sofortiges Leeren 
erforderlich ist.
(5) Der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3 
Abs. 1 und 2 Verpflichtete ist dafür verantwortlich, dass die un-
ter Abs. 1 fallenden Abwasseranlagen jederzeit zum Zwecke 
des Abfahrens des Abwassers zugänglich sind und sich der 
Zugang in einem verkehrssicheren Zustand befindet. Das für 
die Entsorgung erforderliche Wasser für Reinigung und evtl. zur 
Verdünnung ist vom Grundstückseigentümer unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
Der Inhalt aus privaten Kleinkläranlagen und abflusslosen Gru-
ben geht mit der Abfuhr in das Eigentum des Zweckverbandes 
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Die nach § 19 Abs. 1 SächsKAG vorgesehene Abgrenzung ge-
schieht nach den Grundsätzen für die grundbuchmäßige Ab-
schreibung von Teilflächen unter Beachtung der baurechtlichen 
Vorschriften ohne die Möglichkeit der Übernahme einer Baulast.

2. Abschnitt: Schmutzwasserentsorgung 
§ 25 

Nutzungsfaktor

(1) Der Nutzungsfaktor bemisst sich nach den Vorteilen, die den 
Grundstücken nach Maßgabe ihrer zulässigen baulichen Nut-
zung durch die Einrichtung in Bezug auf die Schmutzwasse-
rentsorgung vermittelt werden. Die Vorteile orientieren sich an 
der Zahl der zulässigen Geschosse. Als Geschosse gelten Voll-
geschosse im Sinne dieser Satzung. Vollgeschosse liegen vor, 
wenn die Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,40 m über die 
Geländeoberfläche hinausragt und sie über mindestens 2/3 ih-
rer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben; 
Geländeoberfläche ist die Fläche, die sich aus der Baugeneh-
migung oder den Festsetzungen des Bebauungsplans ergibt, 
im Übrigen die natürliche Geländeoberfläche. Für Grundstücke 
in Bebauungsplangebieten bestimmt sich das Vollgeschoss 
nach § 90 Abs. 2 SächsBO.
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt im Einzelnen:

1. In den Fällen der §§ 29 Abs. 2, 3 und 4 und 30 Abs. 5 0,5
2. bei 1-geschossiger Bebaubarkeit und in den Fällen 

des § 29a 1,0
3. bei 2-geschossiger Bebaubarkeit 1,5
4. bei 3-geschossiger Bebaubarkeit 2,0
5. für jedes weitere, über das 3. Geschoss hinausge-

hende Geschoss eine Erhöhung um 0,5.
(3) Gelten für ein Grundstück unterschiedliche Nutzungsfakto-
ren, so ist der jeweils höchste Nutzungsfaktor maßgebend.

§ 26 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan die Geschosszahl  
festsetzt

(1) Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 
höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine grö-
ßere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen.
(2) Überschreiten Geschosse nach Absatz 1, die nicht als 
Wohn- oder Büroräume genutzt werden, die Höhe von 3,5 m, 
so gilt als Geschosszahl die tatsächlich vorhandene Baumasse 
des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche 
und nochmals geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die nach 
Absatz 1 maßgebende Geschosszahl; Bruchzahlen werden auf 
die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet.
(3) Sind in einem Bebauungsplan über die bauliche Nutzung ei-
nes Grundstückes mehrere Festsetzungen (Geschosszahl, Ge-
bäudehöhe, Baumassenzahl) enthalten, so ist die Geschoss-
zahl vor der Gebäudehöhe und diese vor der Baumassenzahl 
maßgebend.

§ 27 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl 
festsetzt

(1) Bestimmt ein Bebauungsplan das Maß der baulichen Nut-
zung nicht durch eine Geschosszahl oder die Höhe der bauli-
chen Anlagen, sondern durch Festsetzung einer Baumassen-
zahl, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 
3,5; Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl auf-
gerundet.
(2) Ist eine größere als die nach Absatz 1 bei Anwendung der 
Baumassenzahl zulässige Baumasse genehmigt, so ergibt sich 
die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch die 
überbaute Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Er-
gebnisses durch 3,5; Bruchzahlen werden auf die nächstfol-
gende volle Zahl aufgerundet.
(3) § 26 Abs. 3 ist anzuwenden.

eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, 
unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrsauf-
fassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Ent-
wicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen.
(2) Wird ein Grundstück an öffentliche Abwasseranlagen tat-
sächlich angeschlossen, so unterliegt es den Beitragspflichten 
auch dann, wenn die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 1 
nicht erfüllt sind.
(3) Grundstücke im Sinne der Absätze 1 und 2, die bei Inkraft-
treten dieser Satzung bereits an die öffentlichen Abwasseranla-
gen angeschlossen sind, unterliegen der erstmaligen Beitrags-
pflicht gemäß § 20 Abs. 1.
(4) Grundstücke im Sinne der Absätze 1 bis 3, für die schon 
ein erstmaliger Beitrag nach den Vorschriften des SächsKAG 
oder des Vorschaltgesetzes Kommunalfinanzen entstanden ist, 
unterliegen einer weiteren Beitragspflicht, wenn dies durch Sat-
zung (§ 20 Abs. 3) bestimmt wird.
(5) Grundstücke, die dezentral im Sinne des § 2 Abs. 4 S. 1 ent-
sorgt werden, unterliegen nicht der Beitragspflicht.

§ 22 
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Beitragsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist. Der 
Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung 
Berechtigte ist anstelle des Eigentümers Beitragsschuldner.
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil Beitragsschuldner; Entsprechendes gilt für sonstige 
dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigte.
(3) Mehrere Beitragsschuldner nach Absätzen 1 und 2 haften 
als Gesamtschuldner.
(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im 
Falle des Absatzes 1 Satz 2 auf dem Erbbaurecht oder sons-
tigen dinglichen Nutzungsrecht, im Falle des Absatzes 2 auf 
dem Wohnungs- oder dem Teileigentum; Entsprechendes gilt 
für sonstige dingliche Nutzungsrechte.

§ 23 
Beitragsmaßstab

(1) Maßstab für die Bemessung des Beitrags für die Schmutz-
wasserentsorgung ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich 
durch Vervielfachen der Grundstücksfläche (§ 24) mit dem Nut-
zungsfaktor (§§ 25 bis 30).
(2) Maßstab für die Bemessung des Beitrags für die Nieder-
schlagswasserentsorgung ist die modifizierte Grundfläche. Diese 
ergibt sich durch Vervielfachen der Grundstücksfläche (§ 24) mit 
einem Grundflächenfaktor (§ 30a).

§ 24 
Grundstücksfläche

Als Grundstücksfläche für die Schmutzwasser- und die Nieder-
schlagswasserentsorgung gilt:

1. Bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Flä-
che, die unter Berücksichtigung des § 19 Abs. 1 SächsKAG 
der Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist,

2. bei Grundstücken, die mit ihrer gesamten Fläche im unbe-
planten Innenbereich (§ 34 Baugesetzbuch - BauGB) oder 
im Bereich eines Bebauungsplans, der die erforderlichen 
Festsetzungen nicht enthält, liegen, die Fläche, die unter 
Berücksichtigung des § 19 Abs. 1 SächsKAG der Ermitt-
lung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist,

3. bei Grundstücken, die teilweise in den unter Nummern 1 
oder 2 beschriebenen Bereichen und teilweise im Außen-
bereich (§ 35 BauGB) liegen, die nach § 19 Abs. 1 Sächs-
KAG maßgebende Fläche,

4. bei Grundstücken, die mit ihrer gesamten Fläche im Au-
ßenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder aufgrund § 21 Abs. 2  
beitragspflichtig sind, die nach § 19 Abs. 1 SächsKAG 
maßgebende Fläche.
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(2) Bei Grundstücken, die nach § 21 Abs. 2 beitragspflichtig 
sind (z. B. im Außenbereich gemäß § 35 BauGB), ist bei be-
bauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
Geschosse maßgebend. Bei unbebauten Grundstücken, für die 
ein Bauvorhaben genehmigt ist, gilt die Zahl der genehmigten 
Geschosse. Bei unbebauten Grundstücken, und bei Grundstü-
cken mit nur untergeordneter Bebauung gilt ein Nutzungsfaktor 
von 1,0.
(3) Als Geschosse nach den Absätzen 1 und 2 gelten Voll-
geschosse im Sinne von § 25 Abs. 1. Überschreiten Ge-
schosse, die nicht als Wohn- oder Büroräume genutzt 
werden, die Höhe von 3,5 m, so gilt als Geschosszahl 
die Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbau-
te Grundstücksfläche und nochmals geteilt durch 3,5. Bei 
Grundstücken nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 mit Ge-
bäuden ohne ein Vollgeschoss oder mit Gebäuden mit nur 
einem Vollgeschoss und mindestens zwei weiteren Ge-
schossen, die nicht Vollgeschosse im Sinne des § 25 Abs. 1  
sind, ergibt sich die Geschosszahl aus der tatsächlich 
vorhandenen Baumasse des Bauwerks geteilt durch die 
überbaute Grundstücksfläche und nochmals geteilt durch 
3,5. Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl 
aufgerundet.
(4) Tatsächlich hergestellte oder genehmigte unter- oder ober-
irdische Parkdecks gelten jeweils als ein Geschoss, auch 
wenn sie die Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 nicht 
erfüllen.
(5) Für die in § 29 Abs. 2 bis 4 genannten Anlagen, die in Berei-
chen der Absätze 1 und 2 liegen, sind § 29 Abs. 2 bis 4 entspre-
chend anzuwenden.

3. Abschnitt: Niederschlagswasserentsorgung 
§ 30a 

Grundflächenfaktor

(1) Der Grundflächenfaktor bemisst sich nach den Vorteilen, die 
den Grundstücken nach Maßgabe ihrer zulässigen baulichen 
Nutzung durch die Niederschlagswasserentsorgung vermittelt 
werden. Die Vorteile orientieren sich an der zulässigerweise 
überbaubaren Grundstücksfläche.
(2) Der Grundflächenfaktor beträgt im Einzelnen:
1. Für Grundstücke, soweit deren zulässige Nutzung 

nicht unter Nr. 3 fällt, im Bereich eines Bebauungs-
plans, die im Bebauungsplan festgesetzte Grundflä-
chenzahl

2. für Grundstücke im unbeplanten Innenbereich und für 
Grundstücke, für die ein Bebauungsplan keine Grundflä-
chenzahl festsetzt, und die mit Gebäuden oder baulichen 
Anlagen bebaubar sind, die zulässig sind
a) in Kleinsiedlungsgebieten und Wochenendhausgebie-

ten: 0,2,
b) in reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten 

und Ferienhausgebieten: 0,4,
c) in besonderen Wohngebieten, Dorfgebieten und 

Mischgebieten: 0,6,
d) in Gewerbegebieten, Industriegebieten und sonstigen 

Sondergebieten: 0,8,
e) in Kerngebieten: 1,0

3. Im Übrigen:
a) Für Sport- und Festplätze, Campingplätze, Freibäder, 

Friedhöfe: 0,5,
b) für Außenbereichsgrundstücke, soweit sie nicht unter 

a) fallen: 0,8,
c) Für Grundstücke, deren Bebaubarkeit sich nicht nach 

2a) - 2e) bestimmen lässt (diffuse Bebauung): 0,6.
(3) Gelten für ein Grundstück unterschiedliche Grundflächen-
faktoren, so ist der jeweils höchste Grundflächenfaktor maß-
gebend.
(4) Überschreitet die tatsächlich überbaute Grundfläche die 
Grundfläche, die sich unter Anwendung des Grundflächenfak-
tors ergäbe, so ist die tatsächlich überbaute Grundfläche maß-
gebend.

§ 28 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan die Höhe  
baulicher Anlagen festsetzt

(1) Bestimmt ein Bebauungsplan das Maß der baulichen Nut-
zung nicht durch eine Geschosszahl oder Baumassenzahl, 
sondern durch die Festsetzung der zulässigen Höhe baulicher 
Anlagen, so gilt als Geschosszahl

1. bei Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe, die festge-
setzte maximale Gebäudehöhe geteilt durch 3,5,

2. bei Festsetzung der maximalen Wandhöhe das festge-
setzte Höchstmaß der Wandhöhe baulicher Anlagen, ent-
sprechend der Definition des § 6 Abs. 4 Satz 3 SächsBO, 
geteilt durch 3,5, zuzüglich eines weiteren Geschosses, 
wenn gleichzeitig eine Dachneigung von mindestens 30° 
festgesetzt ist.

Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet.
(2) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan fest-
gesetzte Höhe baulicher Anlagen genehmigt, so ist diese ge-
mäß Absatz 1 in eine Geschosszahl umzurechnen.
(3) § 26 Abs. 3 ist anzuwenden.

§ 29 
Stellplätze, Garagen, Gemeinbedarfsflächen  

und sonstige Flächen in Bebauungsplangebieten 
nach § 30 Abs. 1 BauGB

(1) Bei Grundstücken, auf denen nach den Festsetzungen des 
Bebauungsplans nur Stellplätze oder Garagen hergestellt wer-
den können, wird für jedes zulässige oberirdische und tatsäch-
lich vorhandene unterirdische Parkdeck ein Vollgeschoss zu-
grunde gelegt; sind mehr oberirdische Parkdecks als zulässig 
vorhanden, wird die tatsächliche Anzahl zugrunde gelegt. Bei 
anderen Grundstücken gelten als Geschosse neben jenen nach 
§§ 26 bis 28 auch oberirdische oder unterirdische Parkdecks 
als Geschosse; Satz 1 ist entsprechend anzuwenden.
(2) Auf öffentlichen Gemeinbedarfs- und Grünflächengrundstü-
cken, deren Grundstücksflächen nach den Festsetzungen des 
Bebauungsplans aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder 
nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überbaut 
werden sollen bzw. überbaut sind (z. B. Friedhöfe, Sportplätze, 
Freibäder), wird ein Nutzungsfaktor 0,5 angewandt. Die §§ 26, 
27 und 28 finden keine Anwendung.
(3) Für Grundstücke in Kleingärten nach dem Bundeskleingar-
tengesetz gilt ein Nutzungsfaktor von 0,5.
(4) Für Grundstücke, die von den Bestimmungen der §§ 26, 27, 
28 und der Absätze 1 bis 3 nicht erfasst sind (z. B. Lagerplätze) 
gilt ein Nutzungsfaktor von 0,5, wenn auf ihnen keine Gebäude 
errichtet werden dürfen.

§ 29a 
Sakralbauten

(1) Vorhandene Kirchen oder vergleichbare Einrichtungen, die 
sowohl räumlich als auch zeitlich überwiegend für den Gottes-
dienst genutzt werden, werden mit einem Nutzungsfaktor von 
1,0 berücksichtigt.
(2) Setzt ein Bebauungsplan die Zulässigkeit einer Kirche oder 
vergleichbarer Einrichtungen für den Gottesdienst fest, so ist 
für diese Nutzung Absatz 1 anwendbar.

§ 30 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die keine Bebauungsplanfestsetzungen im Sinne 
der §§ 26 bis 29 bestehen

(1) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein 
Bebauungsplan keine den §§ 26 bis 29 entsprechenden Fest-
setzungen enthält, ist bei bebauten und unbebauten, aber 
bebaubaren Grundstücken (§ 34 BauGB) die Zahl der zulässi-
gen Geschosse maßgebend. Ist im Einzelfall eine größere Ge-
schosszahl vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen.
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§ 35 
Fälligkeit der Beitragsschuld

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Abgaben-
bescheids fällig.

§ 36 
Entstehung und Fälligkeit von Vorauszahlungen

(1) Der Zweckverband erhebt Vorauszahlungen auf den nach 
§ 20 Abs. 1 voraussichtlich entstehenden Beitrag für die 
Schmutzwasserentsorgung

1. in Höhe von 50 vom Hundert, sobald mit der Herstellung 
des öffentlichen Schmutzwasserkanals,

2. in Höhe von weiteren 10 vom Hundert, sobald mit der Herstellung 
der öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage begonnen wird.

(2) Der Zweckverband erhebt Vorauszahlungen auf den nach § 20 
Abs. 1 voraussichtlich entstehenden Beitrag für die Niederschlags-
wasserentsorgung
1. in Höhe von 50 vom Hundert, sobald mit der Herstellung 

des öffentlichen Niederschlagswasserkanals,
2. in Höhe von weiteren 10 vom Hundert, sobald mit der Her-

stellung der Regenbecken begonnen wird.
Soweit die Niederschlagswasserentsorgung über einen Kanal 
erfolgt, der auch Schmutzwasser führt, gilt Absatz 1 Nummer 1.
(3) Die Vorauszahlungen werden jeweils einen Monat nach Be-
kanntgabe des Vorauszahlungsbescheids fällig.
(4) Vorauszahlungen werden beim Wechsel des Eigentums nicht 
erstattet, sondern auf die endgültige Beitragsschuld angerech-
net, auch wenn der Vorauszahlende nicht Beitragsschuldner wird.
(5) § 22 Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend.

§ 37 
Ablösung des Beitrags

(1) Die erstmaligen Teilbeiträge für die Schmutz- und Nieder-
schlagswasserentsorgung im Sinne von §§ 20 Abs. 1, 21 Abs. 1 
bis 3 können vor Entstehung der Beitragsschuld abgelöst wer-
den. Der Betrag der Ablösung bestimmt sich nach der Höhe 
des voraussichtlich entstehenden Beitrags.
(2) Die Ablösung wird im Einzelfall zwischen dem Zweckver-
band und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten, 
dem Wohnungseigentümer oder dem sonst dinglich zur bauli-
chen Nutzung Berechtigten vereinbart.
(3) Weitere, erneute und zusätzliche Beitragspflichten (§ 21 Abs. 5, 
§§ 31 und 32) bleiben durch Vereinbarungen über Ablösungen der 
erstmaligen Teilbeiträge unberührt.
(4) Weitere, erneute und zusätzliche Beiträge können nicht ab-
gelöst werden.

§ 38 
Anrechnung von Erschließungsleistungen  

auf den Abwasserbeitrag

Der von Dritten gemäß § 25 Abs. 2 SächsKAG übernommene 
Erschließungsaufwand wird im nachgewiesenen beitragsfähi-
gen Umfang auf die jeweilige Teilbeitragsschuld der erschlos-
senen Grundstücke angerechnet.

5. Teil - Abwassergebühren 
1. Abschnitt: Allgemeines 

§ 39 
Erhebungsgrundsatz

Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der öffentlichen 
Abwasseranlagen in der Einrichtung 1 und in der Einrichtung 
3 Abwassergebühren. Sie werden erhoben für die Teilleistung 
Schmutzwasserentsorgung (zentral) als Grundgebühr und als 
Einleitungsgebühr und für die Teilleistungen Niederschlags-
wasserentsorgung, Entsorgung abflussloser Gruben sowie 
Kleinkläranlagen als Entsorgungsgebühr, für Abwasser, das in 
öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, die nicht an eine 
öffentliche Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen sind, 
und für sonstiges Abwasser.

4. Abschnitt: Entstehung, Höhe und  
Fälligkeit des Beitrags 

§ 31 
Erneute Beitragspflicht

(1) Grundstücke, für die bereits ein Beitrag nach § 21 entstan-
den ist, unterliegen einer erneuten Beitragspflicht, wenn
1. sich die Fläche des Grundstücks vergrößert (z. B. durch 

Zukauf) und für die zugehende Fläche noch keine Beitrags-
pflicht entstanden war,

2. sich die Fläche des Grundstücks vergrößert und für die zu-
gehende Fläche eine Beitragspflicht zwar schon entstan-
den war, sich jedoch die zulässige bauliche Nutzung der 
zugehenden Fläche durch die Zuschreibung erhöht,

3. sich die Verhältnisse, die der Abgrenzung gemäß § 24 Abs. 1  
zugrunde lagen, geändert haben,

4. allgemein oder im Einzelfall ein höheres Maß der baulichen 
Nutzung (§ 25) oder eine andere Bebaubarkeit (§ 30a) zu-
gelassen wird oder

5. ein Fall des § 26 Abs. 2 oder ein Fall, auf den diese Be-
stimmung kraft Verweisung anzuwenden ist, nachträglich 
eintritt.

(2) Der erneute Beitrag bemisst sich nach den Grundsät-
zen des § 25 bzw. des § 30a. In den Fällen des Absatzes 1 
Nummern 2, 4 und 5 bemisst sich der erneute Beitrag nach 
der Differenz zwischen den der bisherigen Situation und der 
neuen Situation entsprechenden Nutzungs- oder Grundflä-
chenfaktoren; wenn durch die Änderung der Verhältnisse der 
jeweilige Rahmen des § 25 Abs. 2 bzw. § 30a Abs. 2 nicht 
überschritten wird, entsteht keine erneute Beitragspflicht. Im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des 4. Teils dieser Satzung 
entsprechend.

§ 32 
Zusätzlicher Abwasserbeitrag  

von Großverbrauchern

Für Grundstücke, die die Einrichtung nachhaltig nicht nur un-
erheblich über das normale Maß hinaus in Anspruch nehmen, 
kann der Zweckverband durch besondere Satzungsregelung 
zusätzliche Beiträge gemäß § 20 SächsKAG erheben.

§ 33 
Beitragssatz

(1) Der Teilbeitrag für die Schmutzwasserentsorgung beträgt 
2,34 € je m2 Nutzungsfläche.
(2) Der Teilbeitrag für die Niederschlagswasserentsorgung be-
trägt 0,94 € je m² modifizierte Grundfläche.

§ 34 
Entstehung der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht jeweils getrennt für die Schmutz- 
und Niederschlagswasserentsorgung:
1. in den Fällen des § 21 Abs. 3 mit dem In-Kraft-Treten dieser 

Satzung,
2. in den Fällen des § 21 Abs. 1, sobald das Grundstück an 

die Schmutz- oder Niederschlagswasserentsorgung ange-
schlossen werden kann,

3. in den Fällen des § 21 Abs. 2 mit der Genehmigung des 
Anschlussantrages,

4. in den Fällen des § 21 Abs. 5 mit dem In-Kraft-Treten der 
Satzung (-sänderung) über die Erhebung eines weiteren 
Beitrags,

5. in den Fällen des § 31 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 mit der Eintra-
gung der Änderung im Grundbuch,

6. in den Fällen des § 31 Abs. 1 Nrn. 3, 4 und 5 mit dem 
Wirksamwerden der Rechtsänderungen oder, soweit die 
Änderungen durch Baumaßnahmen eintreten, mit deren 
Genehmigung; soweit keine Genehmigung erforderlich ist, 
ist der Zeitpunkt maßgebend, zu dem der Zweckverband 
Kenntnis von der Änderung erlangt hat.

(2) Absatz 1 gilt auch für mittelbare Anschlüsse (§ 13 Abs. 2).
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2. je Vieheinheit Geflügel 5 Kubikmeter/Jahr.
Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten 
gemäß § 51 des Bewertungsgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung ist entsprechend anzuwenden. Für den Viehbestand 
ist der Stichtag maßgebend, nach dem sich die Erhebung der 
Tierseuchenbeiträge für das laufende Jahr richtet. Diese pau-
schal ermittelte, nicht eingeleitete Wassermenge wird von der 
gesamten verbrauchten Wassermenge im Sinne von § 42 ab-
gesetzt. Die danach verbleibende Wassermenge muss für jede 
für das Betriebsanwesen einwohnermelderechtlich erfasste 
Person, die sich dort während des Veranlagungszeitraums 
nicht nur vorübergehend aufgehalten hat, mindestens 20 Ku-
bikmeter/Jahr betragen. Wird dieser Wert nicht erreicht, ist die 
Absetzung entsprechend zu verringern.
(4) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen 
sind schriftlich bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntga-
be des Gebührenbescheids zu stellen. Mit dem Antrag sind die 
erforderlichen Nachweise vorzulegen und die beantragte abzu-
setzende nicht eingeleitete Wassermenge zu beziffern.

3. Abschnitt: Niederschlagswasserentsorgung 
§ 44 

Gebührenmaßstab  
für die Niederschlagswasserentsorgung

(1) Die Abwassergebühr für die Teilleistung Niederschlags-
wasserentsorgung wird nach der Niederschlagswassermenge 
bemessen, die auf dem an die öffentlichen Abwasseranlagen 
angeschlossenen Grundstück anfällt und in die öffentlichen 
Abwasseranlagen eingeleitet wird.
(2) Maßstab für die Abwassergebühr für die Teilleistung Nieder-
schlagswasserentsorgung ist die versiegelte Grundstücksflä-
che. Versiegelte Grundstücksflächen sind:

1. die gesamten Grundflächen von Gebäuden oder baulichen 
Anlagen einschließlich der Dachüberstände,

2. die Flächen der überdachten Terrassen, Freisitze o.ä.,
3. die Flächen, die mit einem wasserundurchlässigen oder 

teilweise wasserundurchlässigen Belag oder einer Über-
dachung versehen sind,

4. die sonstigen regelmäßig entwässerten Flächen,
soweit von diesen Flächen Niederschlagswasser in die öffentli-
chen Abwasseranlagen gelangt.

§ 45 
Ermittlung der versiegelten Grundstücksfläche

(1) Die versiegelte Grundstücksfläche ermittelt sich im Einzel-
nen durch Multiplikation der zu veranlagenden Grundstücksflä-
chen mit dem entsprechenden Abflussbeiwert. Veranlagt wer-
den Flächen, von denen Niederschlagswasser unmittelbar oder 
mittelbar in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangt. Dabei 
richtet sich der Abflusswert i. d. R. nach der Versickerungsart 
wie folgt:

1. Dachflächen (mit Ausnahme wassergebundener Flä-
chen wie begrünte oder Kiesdächer) inkl. Dachüber-
stände 1,0

2. Asphalt-, Beton-, undurchlässig verfugte Platten und 
Pflasterbeläge oder sonstige geschlossene Oberflä-
chen 1,0

3. Betonstein und sonstige Pflaster- oder Plattenbe-
läge auf durchlässigem Unterbau (Sand, Schlacke 
usw.) 0,75

4. Rasengitter, Ökopflaster, wassergebundene Decken 
u. ä. (wie Kies, Schotter oder sonstige verdichtete 
Decken) auf durchlässigem Unterbau 0,5

5. Flächen, die an Anlagen zur Niederschlagswasser-
nutzung oder zur -versickerung mit einem Mindest-
fassungsvolumen von 4 Kubikmeter angeschlossen 
sind und einen Überlauf in die öffentliche Kanalisa-
tion haben 0,4.

Anlagen nach Ziffer 5. ohne Überlauf in die öffentliche Ka-
nalisation bedürfen eines Antrages gemäß § 5 auf Befreiung 

Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen in der 
Einrichtung 2 ist ein Entgelt entsprechend den Allgemeinen 
Entsorgungsbedingungen des Zweckverbandes für Schmutz-
wasser für die Einrichtung 2 zu tragen.

§ 40 
Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Abwassergebühr nach § 39 Satz 1 ist der 
Grundstückseigentümer. Der Erbbauberechtigte oder der 
sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigte ist anstelle 
des Grundstückseigentümers Gebührenschuldner. Ist für ein 
Grundstück weder ein Grundstückseigentümer noch ein Erb-
bauberechtigter oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung Be-
rechtigter zu ermitteln, ist der nach § 3 Abs. 2 Berechtigte als 
Gebührenschuldner heranzuziehen.
(2) Gebührenschuldner für die Abwassergebühr nach § 46 Abs. 2  
ist derjenige, der das Abwasser anliefert.
(3) Mehrere Gebührenschuldner für dasselbe Grundstück sind 
Gesamtschuldner.

2. Abschnitt: Schmutzwasserentsorgung (zentral) 
§ 41 

Gebührenmaßstab  
für die Schmutzwasserentsorgung

(1) Die Abwassergebühr für die Teilleistung Schmutzwasserent-
sorgung wird nach der Schmutzwassermenge bemessen, die 
auf dem an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlosse-
nen Grundstück anfällt (§ 42 Abs. 1).
(2) Bei Einleitungen nach § 7 Abs. 3 bemisst sich die Abwasser-
gebühr nach der eingeleiteten Wassermenge.

§ 42 
Abwassermenge bei der Schmutzwasserentsorgung

(1) In dem jeweiligen Veranlagungszeitraum (§ 50 Abs. 2) gilt im 
Sinne von § 41 Abs. 1 als angefallene Abwassermenge
1. bei öffentlicher Wasserversorgung, der der Entgeltberech-

nung zugrunde gelegte Wasserverbrauch,
2. bei nichtöffentlicher Trink- und Brauchwasserversorgung, 

die dieser entnommene Wassermenge und
3. das auf Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, 

soweit es als Brauchwasser im Haushalt oder Betrieb ge-
nutzt und in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet 
wird.

(2) Auf Verlangen des Zweckverbandes hat der Gebühren-
schuldner bei Einleitungen nach § 7 Abs. 3 Satz 1, bei nicht-
öffentlicher Wasserversorgung (Absatz 1 Nummer 2) oder bei 
Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser (Absatz 1  
Nummer 3) geeignete Messeinrichtungen auf seine Kosten an-
zubringen und zu unterhalten.

§ 43 
Absetzungen bei der Schmutzwasserentsorgung

(1) Nach § 42 ermittelte Wassermengen, die nachweislich nicht 
in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wurden, wer-
den auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung 
der Abwassergebühr für die Teilleistung Schmutzwasserent-
sorgung abgesetzt.
(2) Für landwirtschaftliche Betriebe soll der Nachweis durch 
Messungen eines besonderen Wasserzählers erbracht werden. 
Dabei muss gewährleistet sein, dass über diesen Wasserzähler 
nur solche Frischwassermengen entnommen werden können, 
die in der Landwirtschaft verwendet werden und deren Einlei-
tung als Abwasser nach § 6, insbesondere Absatz 2 Nummer 3, 
ausgeschlossen ist.
(3) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende 
Wassermenge nicht durch Messungen nach Absatz 2 festge-
stellt, werden die nicht eingeleiteten Wassermengen pauschal 
ermittelt. Dabei gilt als nicht eingeleitete Wassermenge im Sin-
ne von Absatz 1:
1. Je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und 

Schweinen 15 Kubikmeter/Jahr und
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5. Abschnitt: Abwassergebühren 
§ 47 

Höhe der Abwassergebühren

(1) Für die Teilleistung Schmutzwasserentsorgung (zentral) ge-
mäß § 41 beträgt die Gebühr für Abwasser, das in öffentliche 
Kanäle eingeleitet und durch eine öffentliche Abwasserbehand-
lungsanlage gereinigt wird, 1,74 € je Kubikmeter Abwasser.
(2) Für die Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung gemäß 
§ 44 beträgt die Gebühr für Abwasser, das in öffentliche Kanä-
le eingeleitet wird, 0,37 € je Quadratmeter versiegelter Grund-
stücksfläche.
(3) Für die Teilleistung Entsorgung von abflusslosen Gruben be-
trägt die Gebühr
wenn dieses Abwasser vom Zweckverband gemäß § 46 Abs. 1, 
1. Alternative abgeholt wird,
19,18 € je Kubikmeter Abwasser;
für die zusätzliche Saugschlauchlänge, soweit länger als  
20 Meter. 1,19 €/m;
für die Zwischenreinigung wegen starker Verschmutzung 
oder die Endreinigung vor Außerbetriebnahme als Zuschlag  
95,20 €/h;
für eine Leerfahrt i.S.d. § 19 Abs. 2 S. 5 (vergeblicher Entsor-
gungsversuch) pauschal 45,00 €/Fahrt.
(4) Für die Teilleistung Entsorgung von Kleinkläranlagen beträgt 
die Gebühr
wenn dieses Abwasser von dem Zweckverband gemäß § 46 
Abs. 1, 2. Alternative abgeholt wird, 27,48 € je Kubikmeter Ab-
wasser;
für die zusätzliche Saugschlauchlänge, soweit länger als  
20 Meter. 1,19 €/m;
für die Zwischenreinigung wegen starker Verschmutzung 
oder die Endreinigung vor Außerbetriebnahme als Zuschlag  
95,20 €/h;
für eine Leerfahrt i.S.d. § 19 Abs. 2 S. 5 (vergeblicher Entsor-
gungsversuch) pauschal 45,00 €/Fahrt.
(5) Für die Teilleistung der Einleitung von Abwasser in öffent-
liche Abwasseranlagen, die gemäß § 46 Abs. 3, S. 1 nicht an 
eine öffentliche Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen 
sind, beträgt die Gebühr 0,77 € je Kubikmeter Abwasser.

6. Abschnitt: Starkverschmutzer, Grundgebühren 
§ 48 

Starkverschmutzerzuschläge  
und Verschmutzungswerte

Starkverschmutzerzuschläge werden nicht erhoben.

§ 49 
Grundgebühren

(1) Neben der Einleitungsgebühr nach § 41 Abs. 1 und gemäß 
§ 46 Abs. 3 werden für die Teilleistung Schmutzwasserentsor-
gung und für die Entsorgungsgebühr für Abwasser, das in öf-
fentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, die nicht an eine 
öffentliche Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen sind, 
eine Grundgebühr erhoben. Die Grundgebühr bemisst für 
baulich genutzte und an die Abwasseranlage angeschlosse-
ne Grundstücke nach der Zahl der Wohneinheiten (WE) bzw. 
der Wohneinheitengleichwerte (WE-GW). Als Wohneinheit im 
Sinne dieser Satzung gilt jede in § 48 Absätze 1 und 3 der 
Sächsischen Bauordnung (SächsBO) definierte Wohnung. Für 
öffentliche, gewerbliche und andere Grundstücke, in denen 
sich keine Wohneinheiten (WE) befinden oder für die eine ge-
mischte Nutzung zu wohnlichen und anderen Zwecken vorliegt 
oder die ganz oder teilweise eine nichtöffentliche Wasserver-
sorgung nutzen, erfolgt die Umrechnung in Wohneinheiten 
nach Wohneinheitengleichwerten (WE-GW), wobei ein WE-GW 
einem Abwasseranfall bis 100 Kubikmeter Abwasser/Jahr ent-
spricht.
(2) Die Grundgebühr beträgt je WE bzw. je WE-GE 6,00 €/Mo-
nat. Dies gilt unabhängig von der Menge des Abwasseranfalles 
bei ausschließlich zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken.

vom Anschluss- und Benutzungszwang, wobei ein geeigneter 
Nachweis (i. d. R. nach ATV A138) zu erbringen ist, dass eine 
vollständige Verwertung oder Versickerung des Niederschlags-
wassers auf dem Grundstück, auf dem es anfällt, erfolgt. Auch 
soweit Anlagen entsprechend Ziffer 5. einen Überlauf in die 
öffentliche Kanalisation haben, kann der Verband einen Nach-
weis nach Satz 4 verlangen, wenn begründete Zweifel an der 
Verwertung oder Versickerung des Niederschlagswassers be-
stehen.
(2) Der Verband kann abweichend von Absatz 1 auf Antrag einen 
anderen Abflusswert zu Grunde legen, wenn der Grundstücks-
eigentümer hierfür geeignete Nachweise erbringt. Insoweit gilt 
Absatz 1 Satz 4, 2. Halbsatz entsprechend. Für die Antragstel-
lung nach Satz 1 ist § 43 Abs. 4 entsprechend anwendbar.
(3) Der Grundstückseigentümer oder sonstige nach § 3 Ver-
pflichtete sind dem Zweckverband auskunftspflichtig hinsicht-
lich der versiegelten Grundstücksfläche. Auf Antrag leistet der 
Zweckverband Unterstützung bei der Flächenermittlung.
(4) Kommt ein nach Absatz 3 Verpflichteter dem Auskunftsersu-
chen des Zweckverbandes nicht nach, kann der Zweckverband 
die versiegelte Grundstücksfläche wie folgt schätzen:

1. Für Grundstücke, im Bereich eines Bebauungsplans, die 
im Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl

2. für Grundstücke, soweit deren zulässige Nutzung nicht un-
ter Nr. 3 fällt, im unbeplanten Innenbereich und für Grund-
stücke für die ein Bebauungsplan keine Grundflächenzahl 
festsetzt, und die mit Gebäuden oder baulichen Anlagen 
bebaubar sind, die zulässig sind
a) in Kleinsiedlungsgebieten und Wochenendhausgebie-

ten: 0,2,
b) in reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten 

und Ferienhausgebieten: 0,4,
c) in besonderen Wohngebieten, Dorfgebieten und 

Mischgebieten: 0,6,
d) in Gewerbegebieten, Industriegebieten und sonstigen 

Sondergebieten: 0,8,
e) in Kerngebieten: 1,0.

3. Im Übrigen:
a) Für Sport- und Festplätze, Campingplätze, Freibäder, 

Friedhöfe: 0,5,
b) für Außenbereichsgrundstücke, soweit sie nicht unter 

a) fallen: 0,8,
c) für Grundstücke, deren Bebaubarkeit sich nicht nach 

2a) - 2e) bestimmen lässt (diffuse Bebauung): 0,6.
Zur Berechnung der Grundstücksfläche ist § 24 dieser Satzung 
entsprechend anzuwenden.

4. Abschnitt: Entsorgung von Kleinkläranlagen  
und abflusslosen Gruben 

§ 46 
Gebührenmaßstab für die Entsorgung  

von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

(1) Für Abwasser, das aus privaten Kleinkläranlagen oder priva-
ten abflusslosen Gruben entnommen wird (§ 1 Abs. 2), bemisst 
sich die Abwassergebühr nach der Menge des entnommenen 
Abwassers.
(2) Wird Abwasser zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungs-
anlage gebracht, bemisst sich die Abwassergebühr nach der 
Menge des angelieferten Abwassers.
(3) Für Schmutzwasser, das in öffentliche Abwasseranlagen 
eingeleitet wird, die nicht an eine öffentliche Abwasserbe-
handlungsanlage angeschlossen sind, bemisst sich die Ab-
wassergebühr nach der entsprechend §§ 42 und 43 ermittel-
ten Abwassermenge. Dies gilt auch für Überläufe von privaten 
Kleinkläranlagen, die in einen in Satz 1 genannten öffentlichen 
Kanal entwässern.
(4) Die letzte Entleerung der Grundstücksanlage zum Zwecke 
des Anschlusses bzw. nach dem Anschluss des Grundstückes 
an die zentrale Abwasserbeseitigung ist nicht kostenlos.
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4. die versiegelte Grundstücksfläche, sobald der Zweckver-
band den Grundstückseigentümer dazu auffordert.

Eine Grundstücksübertragung ist vom Erwerber und vom Ver-
äußerer anzuzeigen.
(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraums 
hat der Gebührenpflichtige dem Zweckverband anzuzeigen:
1. Die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentli-

chen Wasserversorgungsanlage (§ 42 Abs. 1 Nr. 2),
2. die Menge der Einleitungen auf Grund besonderer Geneh-

migungen (§ 7 Abs. 3) und
3. das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwas-

ser verwendete Niederschlagswasser (§ 42 Abs. 1 Nr. 3).
(3) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die 
sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder einer Wohnung be-
rechtigten Personen dem Zweckverband mitzuteilen:
1. Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitli-

chen Anfalls des Abwassers;
2. wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen 

Abwasseranlagen gelangen oder damit zu rechnen ist;
3. den Entleerungsbedarf der privaten Kleinkläranlagen und 

privaten abflusslosen Gruben gem. § 19 Abs. 3;
4. Erweiterungen oder Änderungen der Nutzung des Grund-

stücks, soweit sich dadurch die Größen für die Gebühren-
bemessung, insbesondere der Grundgebühren, ändern.

(4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vorü-
bergehend, außer Betrieb gesetzt, hat der Grundstückseigentü-
mer diese Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass der Anschluss-
kanal rechtzeitig verschlossen oder beseitigt werden kann.

§ 53 
Haftung des Zweckverbandes

(1) Werden die öffentlichen Abwasseranlagen durch Betriebs-
störungen, die der Zweckverband nicht zu vertreten hat, vo-
rübergehend ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder 
treten Mängel oder Schäden auf, die durch Rückstau infol-
ge von Naturereignissen, wie Hochwasser, Starkregen oder 
Schneeschmelze oder durch Hemmungen im Abwasserablauf 
verursacht sind, so erwächst daraus kein Anspruch auf Scha-
denersatz. Ein Anspruch auf Ermäßigung oder auf Erlass von 
Beiträgen oder Gebühren entsteht in keinem Fall.
(2) Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Siche-
rung gegen Rückstau (§ 17) bleibt unberührt.
(3) Im Übrigen haftet der Zweckverband nur für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit.
(4) Eine Haftung nach den Vorschriften des Haftpflichtgesetzes 
bzw. des Gesetzes über die Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden (Umweltschadensgesetz) bleibt unberührt.

§ 54 
Anordnungsbefugnis, Haftung der Benutzer

(1) Der Zweckverband kann nach pflichtgemäßem Ermes-
sen die notwendigen Maßnahmen im Einzelfall anordnen, um 
rechtswidrige Zustände zu beseitigen, die unter Verstoß gegen 
Bestimmungen dieser Satzung herbeigeführt worden oder ent-
standen sind. Er kann insbesondere Maßnahmen anordnen, um 
drohende Beeinträchtigungen öffentlicher Abwasseranlagen zu 
verhindern und um deren Funktionsfähigkeit aufrecht zu erhal-
ten. Dies gilt ebenso für Maßnahmen, um eingetretene Beein-
trächtigungen zu minimieren und zu beenden, sowie, um die 
Funktionsfähigkeit der Abwasseranlagen wiederherzustellen.
(2) Der Grundstückseigentümer und die sonstigen Benutzer 
haften für schuldhaft verursachte Schäden, die infolge einer 
unsachgemäßen oder den Bestimmungen dieser Satzung wi-
dersprechenden Benutzung oder infolge eines mangelhaften 
Zustands der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen 
entstehen. Sie haben den Zweckverband von Ersatzansprü-
chen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend 
gemacht werden. Gehen derartige Schäden auf mehrere priva-
te Grundstücksentwässerungsanlagen zurück, so haften deren 
Eigentümer oder Benutzer als Gesamtschuldner.

Für gewerbliche oder ähnlich genutzte Grundstücke (wie Indust-
rie, Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft) mit einem nach §§ 41 
und 42 ermittelten Jahresabwasseranfall größer 600 Kubikme-
ter Abwasser beträgt die Grundgebühr je WE-GE 60,00 €/Mo-
nat.
Werden Grundstücke nach Satz 3 auch wohnlich genutzt, gilt 
auch Satz 1. Je nachgewiesene WE werden höchstens 100 Ku-
bikmeter Abwasser/ Jahr in Ansatz gebracht. Der Mehrver-
brauch wird dem gewerblichen Abnehmer angelastet, es sei 
denn, dieser weist einen geringeren Verbrauch durch einen se-
paraten Wasserzähler nach.
(3) Wird die Schmutzwassereinleitung wegen Störungen im Be-
trieb, betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus ähnlichen nicht 
vom Gebührenschuldner zu vertretenden Gründen länger als ei-
nen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unterbrechung 
(abgerundet auf volle Monate) keine Grundgebühr berechnet.
(4) Die Aufteilung eines Grundstückes in Wohneinheiten und 
Wohneinheitengleichwerte kann im Übrigen durch separate 
Wasserzähler nachgewiesen werden.

7. Abschnitt: Gebührenschuld 
§ 50 

Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld,  
Veranlagungszeitraum

(1) Die Pflicht, Gebühren zu entrichten, entsteht jeweils zu Be-
ginn des Kalenderjahres, frühestens jedoch mit der Inbetrieb-
nahme der Grundstücksentwässerungsanlagen oder dem Be-
ginn der tatsächlichen Nutzung.

(2) Die Gebührenschuld entsteht
1. in den Fällen des § 47 Abs. 1, 2, 4 Nr. 3 und 5 und des § 49 

jeweils zum Ende des Veranlagungszeitraum und
2. in den Fällen des § 47 Abs. 3, 4 Nr. 1 und 2 mit der Erbrin-

gung der Leistung bzw. Anlieferung des Abwassers.
(3) Als Veranlagungszeitraum gilt für Gebühren in den Fällen 
des § 47 Abs. 1, 2, 4 Nr. 3 und 5 und des § 49 die Ableseperiode 
des Trinkwasserverbrauches (§ 42 Abs. 1 Nr. 1) oder der Zeit-
punkt der Erbringung der Leistung bzw. Anlieferung des Ab-
wassers. Ändern sich innerhalb des Veranlagungszeitraumes 
die Gebühren, so wird die für die neuen Gebühren maßgebliche 
Leistung zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchs-
schwankungen sind auf der Grundlage der für die jeweilige Ab-
nehmergruppe maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu 
berücksichtigen.
(4) Die Abwassergebühren nach Absatz 2 sind zwei Wochen 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zur Zahlung fällig.

§ 51 
Vorauszahlungen

Es sind Vorauszahlungen auf die voraussichtliche Gebühren-
schuld nach § 50 Abs. 2 Nr. 1 zu leisten. Der Vorauszahlung 
ist jeweils ein Viertel der Gebühr nach Maßgabe des vorigen 
Veranlagungszeitraum zu Grunde zu legen; Änderungen der 
Gebührenhöhe sind dabei zu berücksichtigen. Fehlt eine Ab-
rechnung des vorigen Veranlagungszeitraumes oder bezieht 
sich diese nicht auf einen vollen Veranlagungszeitraum, wird 
die voraussichtliche Gebühr geschätzt.

§ 52 
Anzeigepflichten

(1) Binnen eines Monats haben der Grundstückseigentümer, 
der Erbbauberechtigte und der sonst dinglich zur baulichen 
Nutzung Berechtigte dem Zweckverband anzuzeigen:
1. Den Erwerb oder die Veräußerung eines an die öffentlichen 

Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücks,
2. die bei In-Kraft-Treten dieser Satzung vorhandenen ab-

flusslosen Gruben und Kleinkläranlagen, soweit dies noch 
nicht geschehen ist,

3. Vergrößerungen oder Verkleinerungen der versiegelten 
Grundstücksflächen, soweit das Grundstück nieder-
schlagswasserentsorgt wird,
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Hinweis:
Nach § 47 Abs. 2 i.V.m. § 6 Abs. 1 SächsKomZG und § 4 Abs. 4 
SächsGemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekom-
men.
Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt 
ist,

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-

det hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 

gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.

Informationen der Vereine

Jahreshauptversammlung und  
125-jähriges Bestehen  

der Freiwilligen Feuerwehr Malkwitz
Am 17. September 2022 konnte endlich wieder eine Jah-
reshauptversammlung (nach zweijähriger coronabedingter 
Zwangspause) sowie die aufgeschobene Feier aus dem Jahr 
2020 zum 125-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr 
Malkwitz stattfinden. Wehrleiter Lutz Frenzel hielt nach seiner 
Begrüßung anlässlich des Jubiläums eine Festansprache und 
ließ die 125 Jahre kurz Revue passieren.
Anschließend verlas er den Rechenschaftsbericht der Jah-
re 2020 und 2021. Diese beiden Jahre waren vorallem durch 
Corona und seine Vorschriften und Einschränkungen geprägt.
Im Jahr 2020 rückte die Freiwillige Feuerwehr Malkwitz zu  
7 Einsätzen aus. 6 davon waren Einsätze durch ausgelöste 
Brandmeldeanlagen und ein Küchenbrand.
Im Folgejahr 2021 rückte die Freiwillige Feuerwehr Malkwitz 
zu 20 Einsätzen aus. Darunter waren neben ausgelösten 
Brandmeldeanlagen auch Einsätze zur Technischen Hilfeleis-
tung (Verkehrsunfall, Baum auf Straße, Katze auf Baum) und 5 
Alarmierungen zu Bränden.
Der besondere Höhepunkt im Jahr 2021 war die Teilnah-
me beim Wettkampf „Fit wie die Feuerwehr“ des MDR. Bei  
230 Bewerbern aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen 
hätten die Malkwitzer nie gedacht, dass sie unter die auser-
wählten 20 Teilnehmer fallen. Bei einem Vordreh lernten sie 
ihren Tagesgegner, die Freiwillige Feuerwehr Mutzschen ken-
nen. Am 03.08.2021 fand dann der Wettkampf in Grimma 
statt. Die Malkwitzer konnten dort den Tagessieg holen und 
belegten zum Schluss den 5. Platz von den insgesamt  
20 Wehren.
In den vergangenen beiden Jahren gab es auch neue Perso-
nalien. So übernahm 2020 Kamerad Tom Däbritz das Amt als 
Jugendwart und Kameradin Julia Frenzel wurde 2021 zum neu-
en stellvertretenden Jugendwart berufen. Die Malkwitzer Wehr 
besteht zur Zeit aus 67 Kameradinnen und Kameraden, wovon 
14 Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr tätig sind. 
32 Kameradinnen und Kameraden versehen ihren Dienst in der 
aktiven Gruppe und 21 Kameradinnen und Kameraden sind in 
der Alters- und Ehrenabteilung tätig.

§ 55 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124 Abs. 1 SächsGemO han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht dem Zweckver-

band überlässt,
2. entgegen § 6 Abs. 1 bis 3 von der Einleitung ausgeschlos-

sene Abwässer oder Stoffe in die öffentlichen Abwasser-
anlagen einleitet oder die vorgeschriebenen Grenzwerte 
für einleitbares Abwasser nicht einhält,

3. entgegen § 7 Abs. 1 Abwasser ohne Behandlung, Dros-
selung oder Speicherung in öffentliche Abwasseranlagen 
einleitet,

4. entgegen einer auf Grundlage von § 7 Abs. 2 Satz 1 und 
Satz 2 erlassenen Regelung Abwasser einleitet,

5. entgegen § 7 Abs. 3 sonstiges Wasser oder Abwasser, 
das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt, ohne beson-
dere Genehmigung des Zweckverbandes in öffentliche 
Abwasseranlagen einleitet,

6. entgegen § 12 Abs. 1 einen vorläufigen oder vorüberge-
henden Anschluss nicht von dem Zweckverband herstel-
len lässt,

7. entgegen § 13 Abs. 1 einen Anschluss an die öffentlichen 
Abwasseranlagen ohne schriftliche Genehmigung des 
Zweckverbandes herstellt, benutzt oder ändert,

8. die private Grundstücksentwässerungsanlage nicht nach den 
Vorschriften des § 14 und § 15 Abs. 3 Satz 2 und 3 herstellt,

9. die Verbindung der privaten Grundstücksentwässerungsanla-
ge mit der öffentlichen Abwasseranlage nicht nach § 15 Abs. 
3 Satz 1 im Einvernehmen mit dem Zweckverband herstellt,

10. entgegen § 16 Abs. 1 die notwendige Entleerung und Rei-
nigung der Abscheider nicht rechtzeitig vornimmt,

11. entgegen § 16 Abs. 3 Zerkleinerungsgeräte oder ähnliche 
Geräte an eine private Grundstücksentwässerungsanlage 
anschließt,

12. entgegen § 18 Abs. 1 die private Grundstücksentwässe-
rungsanlage vor Abnahme in Betrieb nimmt,

13. entgegen § 52 seinen Anzeigepflichten gegenüber dem 
Zweckverband nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig nachkommt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 2 SächsKAG han-
delt, wer vorsätzlich oder leichtfertig seinen Anzeigepflichten nach 
§ 52 nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt.
(3) Die Vorschriften des Sächsischen Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes (SächsVwVG) bleiben unberührt.

7. Teil - Übergangs- und Schlussbestimmungen 
§ 56 

Unklare Rechtsverhältnisse

Bei Grundstücken, die im Grundbuch noch als Eigentum des 
Volkes eingetragen sind, tritt an die Stelle des Grundstücks-
eigentümers nach den Vorschriften dieser Satzung der Verfü-
gungsberechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 des Vermögenszu-
ordnungsgesetzes (VZOG) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 57 
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig treten 
die allgemeine Abwassersatzung vom 03.09.2018, die Abwas-
sergebührensatzung vom 23.03.2005, die Abwasserbeitragssat-
zung vom 23.03.2005 sowie die Fäkalentsorgungssatzung vom 
07.05.2003 - jeweils mit allen späteren Änderungen - außer Kraft.

Mügeln, den 19.09.2022

Ecke
Verbandsvorsitzender
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• 1965 wurde eine Sirene in Malkwitz montiert.
• Ein neues Wahrzeichen erhielt die FF Malkwitz mit dem 

Stahltrockenmast im Jahre 1968.
• Im Oktober 1991 bekam die Wehr von der Partnergemein-

de Rodewald ein Tragkraftspritzenfahrzeug vom Typ Ford-
Transit geschenkt.

• 1994 fand der erforderliche Umbau des alten Gerätehau-
ses statt, damit der Transit einen Stellplatz bekam.

• Das 100-jährige Bestehen beging die Wehr im Juni 1995 
an 4 Tagen.

• Die Gründung einer Jugendfeuerwehr führten wir am 2. Sep-
tember 1995 durch.

• 1999 begangen wir unser traditionelles Osteranspritzen 
zum 100. Mal.

• Zum Jahrhunderthochwasser 2002 rückten die Kamera-
dinnen und Kameraden zum Katastropheneinsatz nach 
Torgau ins Flachglaswerk für 3 Tage aus und übernahmen 
dort die Einsatzleitung im Abschnitt 1A. Dies war der bis 
dahin größte Einsatz, den unsere Wehr in ihrer Geschichte 
je geleistet hatte.

• Ein neues TSF-W auf Iveco Fahrgestell bekamen wir am 
25. November 2002.

• 2005 erfolgte die Gründung der Informations- und Kommu-
nikationsgruppe kurz I.u.K. der Technischen Einsatzleitung 
in unserer Wehr.

• Den 1. Katastropheneinsatz hatte unsere I.u.K. - Gruppe an 
der Elbe 2006.

• 2010 fand die Grundsteinlegung für das neue Gerätehaus 
Calbitz-Malkwitz statt und 2011 erfolgte die Übergabe.

• Den ELW-2 der technischen Einsatzleitung mit Anhänger 
bekamen wir 2011 vom Landratsamt an unsere Wehr über-
geben.

• „Sichere Feuerwehr 2013“ bekamen wir als Auszeichnung 
von der Unfallkasse Sachsen.

• Das Hochwasser 2013 bescherte uns 2 Katastrophenein-
sätze mit dem ELW-2. Erst in Delitzsch an der Mulde, da-
nach in Torgau an der Elbe.

• 2016 Auflösung der Feuerwehr Calbitz und damit Übernah-
me des TSF durch unsere Wehr als 2. Löschfahrzeug.

Albertturm schließt seine Pforten
Der Albertturm schließt vom 01.11.2022 – 31.03.2023 witte-
rungsbedingt seine Pforten!

Die markanteste Erhebung im Wermsdorfer Wald ist der 312 Me-
ter hohe Collm, der wohl älteste Berg Sachsens, mit seinem Al-
bertturm. Von hier genießt man einen weitreichenden Rundblick 
über die Region und den Wermsdorfer Wald, der zum Wandern 
und Radfahren einlädt.

Julia Frenzel verlas den Rechenschaftsbericht der Jugendfeuer-
wehr der Jahre 2020 und 2021. Auch die Arbeit in der Jugendfeu-
erwehr war stark von der Corona-Pandemie geprägt. So konnte 
eine Vielzahl an Ausbildungen und Diensten nicht stattfinden. 
Jedoch schmählerte dies nicht die Begeisterung der Jugend 
an der Feuerwehrarbeit. Im Jahr 2020 bestand die Jugendfeu-
erwehr aus 9 Jungen und einem Mädchen. Im Jahr 2021 traten 
gleich 4 neue Mitglieder in die Jugendfeuerwehr ein.
Die feuerwehrtechnischen Dienste standen unter den Themen 
Gerätekunde, erste Hilfe, Retten & Löschen, sowie Fahrzeug-
kunde. In 2021 konnte wegen Corona kein Kreisjugendfeuer-
wehrzeltlager stattfinden. Dennoch konnte am 11. September 
zu einem Zeltlagerersatz nach Schweta gefahren werden. Dort 
konnten die Kinder mit viel Spiel und Spaß einen ganzen Tag 
lang einen feuerwehrtechnischen Parcours absolvieren und viel 
über die Arbeit der Feuerwehr lernen.
Nachdem offiziellen Teil folgte der gemütliche Teil und der 
Abend klang bei Speis und Trank aus.

Freiwillige Feuerwehr Malkwitz

Vorn v. r. n. l.: JFW Jugendflamme Jason Stahl, Benjamin Bonß, 
Markus Bonß  
Mitte v. r. n. l.: Wehrleiter Lutz Frenzel, Martin Lau - Beförderung 
Feuerwehrmann, Max Pinkert - Beförderung Oberfeuerwehrmann 
und 10 Jahre aktiver Dienst, Tilo Sachse - Beförderung Lösch-
meister, Julia Frenzel - Beförderung Oberfeuerwehrfrau, Gerhard 
Käfer - 60 Jahre treue Dienste, Marcus Hohmann - Beförderung 
Oberfeuerwehrmann, Thomas Hirsemann - Beförderung Lösch-
meister 
hinten v. r. n. l.: Franz Fritzsche - Beförderung Feuerwehrmann, 
Johann Frenzel - Beförderung Feuerwehrmann, Matthias Blumen-
saat - Ehrenzeichen am Band des KFV Torgau-Oschatz in Bron-
ze, Tom Däbritz - Beförderung Löschmeister, Sebastian Freiberg 
- bestandener Lehrgang

125-jähriges Bestehen der FF Malkwitz

Unsere Feuerwehr von der Gründung bis heute:
• Durch 10 Herren wurde am 24. November 1895 die Freiwil-

lige Feuerwehr in Malkwitz gegründet.
• Mit einer Spende der Familie Frohberg, die Einwohner von 

Malkwitz waren, wurde die Wehr im Jahre 1896 mit Uni-
formen, einer neuen Spritze und eines Gerätehauses mit 
Steigerturm ausgerüstet.

• Gegen Ende des 2. Weltkrieges wurde eine Mädchengrup-
pe gegründet.

• Eine im Jahre 1945 angebotene Motorspritze wurde mit 
Unterstützung einiger Einwohner von Malkwitz durch Kar-
toffeln gekauft.

• Im Frühjahr 1963 musste der Steigerturm abgenommen 
werden, welcher durch einen Holztrockenmast ersetzt wur-
de.

• Am 21.05.1964 bekam die FF Malkwitz einen neuen Trag-
kraftspritzenanhänger mit einer TS8.

Geschäftsanzeigen

Ihre Werbung. Ihr Erfolg. 
Jetzt online buchen: 

anzeigen.wittich.de
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29. Erlebniswandertag beim Turnverein 
Wermsdorf

Am 25.09.22 trafen sich um 10 Uhr 33 Wanderlustige an der 
Turnhalle in Wermsdorf. Vom Baby bis zum Rentner und ein paar 
Hunden als Begleitung war alles vertreten. Bevor es in Richtung 
Collm losging, eröffneten die Jagdhornbläser aus Wermsdorf, 
wie immer dabei, den 29. Erlebniswandertag des TVW.

Unter der Führung vom Revierförster Herrn Böhme ging es da-
nach bei schönem Herbstwetter los. Dabei erfuhren wir von ihm 
wieder viel Neues über den Wermsdorfer Wald und am Weges-
rand wurden fleißig Pilze gesammelt.

Auf dem Collmberg angekommen, erwartete uns zum Ausklang 
der Wanderung die Freiwillige Feuerwehr Wermsdorf mit Bock-
wurst und Getränken, welche dankbar angenommen wurden.
Viele nutzten auch die Gele-
genheit, den Albertturm zu 
besteigen, um die schöne Aus-
sicht zu genießen.
Bei dem schönen Wetter hat 
sich eine Gruppe der Wande-
rer entschlossen, den Heimweg 
wieder zu Fuß anzutreten.
Wir möchten uns ganz herzlich 
bei den Jagdhornbläsern aus 
Wermsdorf, bei Revierförster 
Herrn Böhme und der FFW 
Wermsdorf für die freundliche 
Unterstützung und Bewirtung 
bedanken.

Die Wanderer und der Vorstand
vom Turnverein Wermsdorf

Turntiger im Kinderland Grimma
Am letzten Sonntag im Sep-
tember hieß es endlich wieder 
Spiel und Spaß bei den Turnti-
gern. 26 gut gelaunte Turntiger 
fuhren gemeinsam mit 5 Er-
wachsenen in das Kinderland 
nach Grimma. Dort verbrach-
ten alle Beteiligten einen unver-
gesslichen Tag.
Um 10:00 Uhr ging es für die 
Kinder vom Turnverein Werms-
dorf Richtung Grimma. Kinder-
land hieß das Ziel. 

Dort angekommen wurden die Kinderaugen immer größer. Die 
Kinder durften das Angebot des Kinderparadieses in vollem Um-
fang nutzen. Es wurde gemeinsam getobt, geklettert, gerutscht 
und jede Menge Quatsch gemacht. Nach einem leckeren Mittag 
ging es dann auf das große Trampolin und zu den Elektrofahr-
zeugen. Die Zeit verging wie im Fluge und so hieß es am Nach-
mittag dann leider wieder Aufbruch in Richtung Heimat.
Gegen 15 Uhr kamen dann erschöpfte, aber glückliche Turnti-
ger wieder an der Turnhalle Wermsdorf an. Dort warteten schon 
die Eltern und ein jeder konnte zufrieden nach Hause gehen 
und das Erlebte noch einmal Revue passieren lassen.

Der Turnverein Wermsdorf möchte sich besonders bei allen 
fleißigen Unterstützern bedanken. Besonderen Dank sollen 
Familie Freitag, Familie Hiller, Familie Leisegang und Familie 
Neumeister erhalten. Sie haben die Kinder, trotz der aktuellen 
hohen Spritkosten, sicher und unversehrt gefahren. Auch dem 
Team des Kinderlandes gebührt ein großes Dankeschön für 
den unvergesslichen Tag und die fürsorgliche Betreuung.

Daniel Rode
Turnverein Wermsdorf

auf Ihrem PC, Laptop oder Smartphone.

Lesen Sie gleich los:
epaper.wittich.de/3087

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

Jetzt als ePaper lesen
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Umwelttag FFw

Gemeinsam für ein sauberes Wermsdorf

Neben den verschiedenen Ausbildungsdiensten zu Gerätekun-
de, Löschangriff oder Gruppenstafette organisiert die Jugend-
feuerwehr Wermsdorf jährlich einen Umwelttag.

Am 6. Oktober war es wieder so weit. Die Kinder und Jugendli-
chen der Jugendfeuerwehr versammelten sich gemeinsam mit 
Jugendwart Ronny Lange sowie Kameraden der Einsatzabtei-
lung. In diesem Jahr waren auch zahlreiche freiwillige Helfer 
aus Wermsdorf, welche der Einladung über Facebook und Ins-
tagram gefolgt sind, mit dabei.

Gemeinsam sammelten wir am Alten Jagdschloß, rund um das 
Gelände der Hubertusburg sowie im Fasanenholz Müll ein. Un-
sere Mülltüten füllten sich schnell. Von unzähligen Glasflaschen 
über Kanister aus Plastik bis hin zu ungeöffneten Lebensmittel-
verpackungen war alles mit dabei. Wir bedanken uns bei allen 
freiwilligen Helfern für die Unterstützung.

Freiwillige Feuerwehr Wermsdorf

Sprech- und Öffnungszeiten

Gemeindeverwaltung  
Wermsdorf

Altes Jagdschloß 1, 04779 Wermsdorf
Telefon: 034364 811-0
E-Mail: info@wermsdorf.de www.wermsdorf.de

Montag geschlossen
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
Das Einwohnermeldeamt bittet weiterhin um vorherige 
Terminvereinbarung.
Telefon: 034364 811-28, E-Mail: meldeamt@wermsdorf.de

Touristinformation  
Wermsdorf

Altes Jagdschloß 1, 04779 Wermsdorf
Telefon: 034364 81132
E-Mail: info@wermsdorf.de
Montag - Freitag 10.00 – 14.00 Uhr

Museum „Karl Hans Janke -  
Genie und Schizophrenie“

Schloss Hubertusburg Haus 21, 04779 Wermsdorf
Dienstag bis Freitag 13.00 - 17.00 Uhr
Samstag bis Sonntag 12.00 - 17.00 Uhr
Um Anmeldung für einen Besuch wird gebeten.
Telefon: 034364 549840
E-Mail: ausstellung@karl-hans-janke.de
Aktuelle Informationen finden Sie unter 
www.karl-hans-janke.de .

Zentralbibliothek  
Wermsdorf

im Fachkrankenhaus Hubertusburg gGmbH
Gebäude 63 (ehemals Poliklinik)/Krankenhausverwaltung
Montag 10.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Dienstag 10.00 - 14.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Freitag 10.00 - 13.00 Uhr
Telefon: 034364 62251, Fax: 01212 5-1673-8546
E-Mail: bibliothek_wermsdorf@kh-hubertusburg.de
Zum Redaktionsschluss bestand Maskenpflicht in der  
Bibliothek.

Citymanagement
Im November und Dezember besteht für alle Interessierten wie-
der die Möglichkeit an den unten aufgeführten Tagen persönli-
che Termine mit dem Citymanagement in Wermsdorf zu verein-
baren. Bitte nehmen Sie hierfür vor den Präsenztagen Kontakt 
mit dem Citymanagement auf, um rechtzeitig einen Termin zu 
organisieren. Zusätzlich ist Frau Bernhardt von Montag bis 
Freitag schriftlich, telefonisch oder auch per Videokonferenz 
für Sie erreichbar. Das Citymanagement freut sich auf Ihre An-
frage für alle Themen rund um den Ortskern von Wermsdorf! 
Mehr Informationen zu den Tätigkeiten des Citymanagements 
können Sie auch der Website der Gemeinde Wermsdorf unter 
der Rubrik „Gemeindeentwicklung“ entnehmen.
An folgenden Wochentagen wird das Citymanagement dem-
nächst vor Ort sein:
09.11.2022
23.11.2022
07.12.2022
14.12.2022Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / Robert Kneschke

Mit einer Anzeige...

die Oma und den Opa

ganz stolz machen.

Anzeige online aufgeben 
wittich.de/gruss

Gerne auch telefonisch unter Tel. 0 35 35 / 48 90

mailto:info@wermsdorf.de
http://www.wermsdorf.de/
mailto:info@wermsdorf.de
mailto:info@wermsdorf.de
mailto:ausstellung@karl-hans-janke.de
mailto:ausstellung@karl-hans-janke.de
mailto:bibliothek_wermsdorf@kh-hubertusburg.de
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Die Umsetzung des Citymanagements erfolgt im Rahmen des 
Städtebaulichen Entwicklungskonzepts von 2017 und wird aus 
Mitteln des Förderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzent-
ren“ gefördert
Carolin Bernhardt - Citymanagement, Gemeindeverwaltung 
Wermsdorf, Altes Jagdschloss 1
E-Mail: citymanagement@wermsdorf.de,
Telefon: 0151 57696972

Polizeiposten Wermsdorf

Altes Jagdschloß 1, 04779 Wermsdorf
Dienstag 10.00 – 14.00 Uhr
Donnerstag 13.00 – 18.00 Uhr
Telefon: 034364 88380

Abwasserzweckverband 
„Oberes Döllnitztal“

04769 Mügeln - Ortsteil Glossen, Mügelner Landstraße 4
(ehemaliges Verwaltungsgebäude der Gemeinde)
zu folgenden Geschäftszeiten:
Montag: geschlossen – nach Vereinbarung
Dienstag: 09:00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen – nach Vereinbarung
Donnerstag: 09:00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag: 09:00 – 12.00 Uhr

Telefon:
Frau Haubold 034362 2384-10 e.haubold@azvmuegeln.de
Herr Wache 034362 2384-12 th.wache@azvmuegeln.de
Fax: 034362 238414

Schiedsstelle in Oschatz

Jeder Bürger der Gemeinde Wermsdorf hat die Möglichkeit bei 
Bedarf, z. Bsp. bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, die Schieds-
stelle in Anspruch zu nehmen. Der Friedensrichter kann bei 
Rechtsstreitigkeiten schlichtend tätig werden.
Friedensrichter: Herr Ingolf Gasch und
stellv. Friedensrichter: Herr Thomas Zehne

Bitte telefonische Terminvergabe beachten! Am Termin er-
folgt der Einlass ins Gebäude ausschließlich nach telefonischer 
Anmeldung unter 03435 970295.

Vertragsärztlicher Notfalldienst

Bei der Vermittlung von Hausbesuchen muss der Patient bei 
der Vermittlung für den vertragsärztlichen Notfalldienst unter 
116117.
Zu den Zeiten des vertragsärztlichen Notfalldienstes
- an Werktagen von 19.00 bis 7.00 Uhr,
- mittwochs und freitags ab 14.00 Uhr,
- an Samstagen, Sonn-, Feier- und Brückentagen rund um die Uhr
wird ein diensthabender Arzt die in dringenden Fällen erforder-
lichen Hausbesuche im Notfalldienstbereich durchführen. Dieser 
Hausbesuch ist ebenso über die Tel.-Nr. 116117 anzumelden.
Sprechstunden finden statt in der

Bereitschaftspraxis in der Collm-Klinik Oschatz
9.00 - 13.00 Uhr (Samstag, Sonntag, Feier- und Brückentage)

sowie in der

Bereitschaftspraxis im Krankenhaus Torgau
9.00 – 19.00 Uhr (nur Samstag, Sonntag, Feier- und Brückentage)
sowie in Torgau
zusätzlich Mittwoch und Freitag 14.00 – 19.00 Uhr.

Für lebensbedrohliche Zustände, wie Bewusstlosigkeit, hefti-
ger Brustschmerz, schwere Atemnot, bei starken Blutungen so-
wie schweren Unfällen ist der Rettungsdienst zuständig und 
rund um die Uhr über den Notruf 112 bei Bedarf zu erreichen.

  

Sie sind krank außerhalb der Sprechzeiten Ihrer Arztpraxis?

In den Ärztlichen Bereitschaftspraxen der KV Sachsen erhalten 
Sie medizinische Versorgung bei akuten, aber nicht lebens
bedrohlichen Erkrankungen außerhalb der üblichen Sprech-
zeiten von Arztpraxen. 

Informationen zu allen Standorten, Behandlungsbereichen 
und Öffnungszeiten erhalten Sie telefonisch unter: 116117, 
sowie unter: www.kvsachsen.de > Bereitschaftsdienste.

Medizinischen Versorgungszentrum  
„Schloss Hubertusburg“ Wermsdorf

Das Fachkrankenhaus Hubertusburg in Wermsdorf bietet seit 
September 2020 nun auch Sprechstunden in den Fachgebieten 
der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (HNO) sowie der Neu-
rologie an.
Neurologische Sprechstunde - mittwochs 8 bis 16.30 Uhr 
HNO allgemeine Sprechstunde - dienstags von 8 bis 12 Uhr 
sowie 14 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.
Beide Sprechstunden erfolgen im Ärztehaus Altes Jagdschloß 
6a in Wermsdorf.
Telefonische Anmeldung unter 034364 889700.

Friedhofsverwaltung

In Friedhofsangelegenheiten wenden Sie sich bitte an:
Kirchgemeinde Oschatzer Land
Friedhofsverwaltung
04779 Wermsdorf, Clara-Zetkin-Str. 18
Telefon: 034364 87888 und 87889
Fax: 034364 52384
E-Mail: friedhofsverwaltung.oschatzer-land@evlks.de

Öffnungszeiten:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 17.30 Uhr
und nach telef. Vereinbarung

In Bestattungsangelegenheiten wenden Sie sich bitte an:
Herrn Fleischer unter
Telefon: 0176 21446408

Störungsnummern (kostenfrei)

Montag bis Sonntag: 0.00 - 24.00 Uhr
MITNETZ STROM 0800 2305070
MITNETZ GAS 0800 2200922

Besuchen Sie uns im Internet
wittich.de

mailto:th.wache@azvmuegeln.de
mailto:friedhofsverwaltung.oschatzer-land@evlks.de
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Einweihung des Stationssteins - Vortrag
Im Rahmen von Tiefbauarbei-
ten im Zusammenhang mit 
dem Bau der neuen Grund-
schule im Jahr 2019 wurde 
der Stationsstein aufgefunden, 
der sich einst an der Kreu-
zung Grimmaer Straße/Clara-
Zetkin-Straße/Luppaer Straße 
befand.
Gemeinsam mit der Gemeinde 
wurde der Beschluss gefasst, 
den Stationsstein zu restaurie-
ren und in der Nähe des ehe-
maligen Standorts wieder auf-
zustellen.
Nach der erfolgreichen Restauration soll der Stationsstein im 
Rahmen eines Vortrags durch den Vereinsvorsitzenden des 
Vereins Forschungsgruppe Kursächsische Postmeilensäulen e. 
V., Herrn Andre Kaiser, eingeweiht werden.

Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 28. Oktober 2022, 
um 19:00 Uhr im Gasthaus „Zum Bahnhof“, Grimmaer Stra-
ße 27, in 04779 Wermsdorf, statt.

Der Heimat- und Verschönerungsverein Wermsdorf lädt dazu 
herzlich seine Vereinsmitglieder und interessierte Bürger ein.

Frank Etzrodt
Heimat- und Verschönerungsverein  
Wermsdorf

Veranstaltungen

OKTOBER
29.10.2022 Mahliser Herbstfeuer Bahnhofsplatz Mahlis FF Mahlis

Herr Oehmichen
30.10.2022 Halloweenfeier Ehem. Grundschule Calbitz 

(gegenüber Kirche)
Heimatverein Calbitz
Frau Dworak

30.10.2022
10:30 Uhr

Wanderung von Schloss zu Schloss 
mit Thilo Blamberg

Wermsdorf Herr Blamberg, Geopark Porphyr-
land e. V.

NOVEMBER
01.11. - 
22.12.2022
10 - 19 Uhr

WERMSDORFER GÄNSEMARKT Gänsezucht Eskildsen Gänsezucht Eskildsen
Tel.: 034364 8840
kontakt@eskildsen.de
www.gänse.de

05./06.11.2022 Rassegeflügelschau Am Sportplatz Luppa RGZV Luppa e. V.
Herr Schumann
rgzvluppa@web.de, 
Tel.: 034361 52750

15.11.2022 Spielenachmittag Lämmchen Calbitz Heimatverein Calbitz e. V.
Frau Dworak

26.11.2022
16:30 Uhr

Weihnachtsbaumstellen Dorfplatz Collm Feuerwehr Collm
Herr Lippert
ff.collm@gmail.com

27.11.2022 Weihnachtsmarkt mit 
Christbaumstellen

Malkwitz Feuerwehr Malkwitz
Herr Frenzel
frenzel.l@gmx.de
Malkwitz e. V.
Herr Kühne
heimatverein@malkwitz-sachsen.de
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Einladung

zur offiziellen Ausrufung als Nationalerbe-Baum 
 von Deutschland 

Collmer Linde 
am Samstag, 22. Oktober 2022 um 10.00 Uhr

Programm:
1. Begrüßung
2. Kurze Grußworte
3. Kurze Projektvorstellung und Laudatio auf den Baum
4. Tafelenthüllung, Pressefotos
Anschließend Imbiss mit Kalt- und Warmgetränken am Baum.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

Prof. Dr. Andreas Roloff
Leiter Kuratorium Nationalerbe-Bäume in der Dt. Dendrologi-
schen Gesellschaft

... mehr zum Baum und zur Initiative unter 
www.nationalerbe-baeume.de Halloween in Calbitz

Mit einem Umzug durch die Flurstraße bis zum Lämmchen 
wollen wir die bösen Geister vertreiben.
Treffpunkt: 30. Oktober 2022, 18:00 Uhr an der ehemaligen 

Grundschule gegenüber der Kirche.
Auf uns warten wie immer:

Knüppelkuchen am Lagerfeuer,
Würstchen, Zuckerwatte, Getränke, Basteln
und Gruselgeschichten und Geistertreiben im
Hexenkeller und im Hof.

Wir freuen uns über eure monstermäßige Verkleidung und 
bitten euch auch Lampions mitzubringen.

In schauriger Erwartung
Heimatverein Calbitz e. V.

Wanderung von Schloss zu Schloss

am Sonntag, 30.10.2022, 10:30 Uhr

Start: 10:30 Uhr im Innenhof des Alten Jagd-
schlosses Wermsdorf

Ziel: ca. 12:30 Uhr im Großen Schlosshof 
der Hubertusburg

Länge: ca. 1,5 km, teilweise mit historischer 
Pflasterung

Parkmöglichkeiten: in der Schloßstraße
Preise: Erwachsene  7 €,

Kinder bis 15 Jahren  3,50 €
Veranstalter: Geopark Porphyrland e. V.
Infos & Buchung: unter

https://www.geopark-porphyrland.de/ 
veranstaltungen/

Kurzfristige 
Anmeldung

auch unter Tel. 0151 70809978 oder
blamberg@wermsdorftour.de

Wandern Sie mit mir auf einer vergnüglichen Tour vom Al-
ten Jagdschloss in Wermsdorf hinauf zur Hubertusburg. 
Im Schatten des größten barocken Jagdschlosses Euro-
pas bleiben oft die alten Gemäuer und verwinkelten Gas-
sen des Dorfes unentdeckt. Auf unserem Weg durch den 
Ort wird auch die Frage beantwortet, woher das Baumate-
rial für Schlösser und Dorf kam und wer die Bauleute waren. 
Lauschen Sie kleinen Geschichtchen und großartiger Historie.
Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich.
Ihr GeoRanger und Gästeführer Thilo Blamberg
www.geopark-porphyrland.de www.wermsdorftour.de

Bitte beachten Sie die gültigen Hygieneregeln.
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Spielenachmittag im „Lämmchen“
Der Heimatverein Calbitz e. V. lädt alle Einwohner von Kötitz, 
Calbitz, Malkwitz und Umgebung am 15. November 2022, 
14:00 Uhr ins Vereinshaus ein.

 

Neben Klassikern wie Skat und „Mensch ärgere dich nicht“ 
stehen wieder zahlreiche weitere Spiele zur Auswahl.
Für das leibliche Wohl bieten wir Kaffee und hausgemachten 
Kuchen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Heimatverein Calbitz e. V.

Hier treffen sich Senioren

Hier treffen sich Senioren  
im November 2022

2. November 2022
14:00 Uhr

Wermsdorf, Gröppendorf, 
Mahlis und Liptitz
in der Gaststätte „Zur Guten Quelle“
Thema: „Kerzenparty“ mit Frau Sandra 
Gasch aus Wermsdorf

14. November 2022 Malkwitz im Agrargut Malkwitz
14:00 Uhr Thema: „Kerzenparty“ mit Frau Sandra 

Gasch aus Wermsdorf
22. November 2022 Luppa und Calbitz
14:00 Uhr in der Feuerwehr Luppa

Thema: „Kerzenparty“ mit Frau Sandra 
Gasch aus Wermsdorf

Jahresvorschau 2022 
für unsere Seniorinnen und Senioren

Gemeinsame Veranstaltungen aller Ortsteile

Dezember 05.12./06.12.2022 Weihnachtsfeier

Seniorenfahrten

07.11.2022 Martinsgansessen auf dem Schwartenberg
Leistung: Busfahrt, Mittagessen, buntes Programm,
Kaffeegedeck
Preis: 67,00 EUR

Ich bitte alle angemeldeten Senioren, die Fahrt bis spätes-
tens 24.10.2022 zu bezahlen!!!

12.12.2022 Weihnachtsfahrt nach Oederan
Leistung: Busfahrt, Mittagessen,
Weihnachtsprogramm, Kaffeegedeck
Preis: 68,00 EUR

Bitte vormerken!
Unsere Wintermodenschau findet am 11.01.2023 statt!!!

Änderungen / Ergänzungen vorbehalten!

Ich freue mich über Ihre Teilnahme und stehe Ihnen für Fragen 
und Informationen gern zur Verfügung.

Ihre Seniorenbetreuerin Heike Rode

Einladung zur Seniorenweihnachtsfeier
Der Bürgermeister und die Gemeindeverwaltung laden alle 
Seniorinnen und Senioren der Gemeinde aus den Ortsteilen

Luppa, Malkwitz, Calbitz, Collm und Lampersdorf

am 05.12.2022 um 13:30 Uhr

und aus
Wermsdorf mit Reckwitz, Mahlis, Gröppendorf, Liptitz, 

Wiederoda, Wadewitz

am 06.12.2022 um 13:30 Uhr

zu unserer diesjährigen Weihnachtsfeier in den Kultursaal 
auf Schloss Hubertusburg nach Wermsdorf ein.
Bei Teilnahme ist ein Unkostenbeitrag von 7,00 EUR/Per-
son zu entrichten.

Es werden Sonderbusse in 
Wermsdorf und in den einzelnen 
Ortsteilen eingesetzt. Der Fahr-
preis beträgt für Hin- und Rück-
fahrt pro Person 3,00 EUR.
Diese Beträge sind bei Anmel-
dung zu entrichten!

Anmeldungen können bis zum 14.11.2022 persönlich in der 
Seniorenbetreuung oder zu den Seniorennachmittagen in 
den einzelnen Ortsteilen entgegengenommen werden.
Spätere Anmeldungen sind aus organisatorischen Gründen 
nicht mehr möglich!!!

Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen.

Ihre Seniorenbetreuerin
Frau Heike Rode
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Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtung  
„Hubertushof“

Vorbereitungen für das Weihnachtsfest

Bereits jetzt laufen die 
Vorbereitungen für das 
Weihnachtsfest im „Hu-
bertushof“ auf Hochtou-
ren. Frau Hennig besuch-
te uns im September und 
hatte wieder viele neue 
Ideen sowie die ersten 
Weihnachtsgeschenke 
für unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner mitge-
bracht. Für Herrn Bruder, 
unseren Heimbeiratsvor-
sitzenden, war es bereits 
wie am Weihnachts-
abend. Er konnte als ers-
ter Bewohner einen Blick 
in die Kisten werfen und 
kam sehr ins Staunen.

Frau Hennig hatte wieder mit Hilfe der Gruppe „Basteln und 
Handarbeit für Sozialprojekte“ viele verschiedene Überra-
schungen dabei. Von vielen selbstgestrickten Kniedecken, 
Mützen und Schals bis hin zu liebevoll gestalteten Weihnachts-
karten, Teelichthaltern mit LED Kerzen, Origamitiere und -ster-
ne. Auch CDs und Schallplatten waren im Paket dabei, was im 
Haus tagtäglich in Gebrauch ist und bei reichlich Auswahl auch 
immer wieder für musikalische Abwechslung sorgt.
Wenn jemand Frau Hennig und die Gruppe „Basteln und Hand-
arbeit für Sozialprojekte“ unterstützen möchte, dann können 
Sie gern Wolle im „Hubertushof“ abgeben.

Fr. Hennig (rechts im Bild) war bereits im September zu Besuch 
im „Hubertushof“ und überreichte die ersten Weihnachtsge-
schenke für unsere Senioren an unsere Einrichtungsleiterin, Fr. 
Berentzik (links im Bild), an unsere Leitung vom Sozialen Dienst, 
Fr. Schiemann-Kayser (2. von links), und unseren Heimbeirats-
vorsitzenden, Herrn Bruder (2. von rechts).

Weinfest im „Hubertushof“

Am 4. Oktober war es endlich wieder so weit. Unsere Be-
treuungskräfte hatten mit viel Engagement unser alljährliches 
Weinfest organisiert. Mit viel Liebe fürs Detail wurde unsere Ca-
feteria themenbezogen geschmückt.
Unter anderem verzierten gehäkelte Weinreben, bunte Blätter, 
selbstgebastelte Drachen und Äpfel sowie gesammelte Natur-
materialien unsere Cafeteria. Bei unterhaltsamer Musik, kleinen 
herzhaften und süßen Snacks sowie bei verschiedensten Wein-
sorten fühlten sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner in der 
Geselligkeit sehr wohl.

Nach einem Quiz rund um den Wein und die Ernte wurden die 
Weinkönigin und der Weinkönig gekrönt. Vielen Dank an die Be-
treuungskollegen für die Organisation und die Verwirklichung 
des Weinfestes.
Unsere Senioren freuen sich schon auf die nächste Feierlichkeit 
im „Hubertushof“.

Sozialer Dienst vom „Hubertushof“

Geburtstage

Herzliche Glückwünsche unseren Seniorinnen und 
Senioren im November 2022

Wermsdorf mit Reckwitz
Frau Brestrich, Ruth am 01.11. zum 70. Geburtstag
Frau Clauß, Friederike am 10.11. zum 85. Geburtstag
Frau Horn, Liane am 10.11. zum 70. Geburtstag
Frau Bemme, Heidi am 12.11. zum 70. Geburtstag
Frau Mett, Gisela am 29.11 zum 80. Geburtstag
Calbitz
Herr Dr. Hofmann, Ulrich am 01.11. zum 80. Geburtstag
Herr Reiter, Paul am 04.11. zum 95. Geburtstag
Collm
Herr Lippert, Werner am 16.11. zum 85. Geburtstag
Gröppendorf
Frau Richter, Hannelore am 30.11. zum 85. Geburtstag
Liptitz
Frau Stamm, Petra am 25.11. zum 70. Geburtstag
Frau Richter, Helga am 26.11. zum 85. Geburtstag
Luppa
Herr Otto, Wolfgang am 08.11 zum 70. Geburtstag
Frau Dähne, Ursula am 13.11. zum 85. Geburtstag
Mahlis
Herr Melzer, Horst am 03.11. zum 75. Geburtstag
Herr Riemer, Dieter am 04.11. zum 80. Geburtstag
Herr Hempel, Ralf am 14.11. zum 80. Geburtstag
Malkwitz
Herr Brechlin, Reimund am 08.11. zum 70. Geburtstag
Herr Kunze, Karl – Heinz am 09.11. zum 80. Geburtstag
Herr Beeg, Wilfried am 17.11. zum 75. Geburtstag
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Sonstiges

Facetten der Demenz –  
Informationsnachmittag  

im Fachkrankenhaus Hubertusburg
Im Rahmen der Woche der Demenz fand am Dienstag, 20. Sep-
tember 2022, im Fachkrankenhaus Hubertusburg eine Informa-
tionsveranstaltung zu dem wichtigen Thema Demenz statt. Be-
reits seit 1994 wird mit dieser Aktionswoche auf die besondere 
Situation der Menschen mit Demenz und deren Angehörigen 
aufmerksam gemacht.
Der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Herr 
Dr. Peter Grampp begrüßte die zahlreichen Gäste aus Medizin 
und Pflege, aber auch interessierte Angehörige im Multifunk-
tionsraum der Ergotherapiezentrale des FKH Hubertusburg. 
Anschließend sprach er über das Älterwerden der Menschen 
und speziell dem „normalen“ Alterungsprozess des Gehirns. 
„Älter werden wir alle, auch die Jungen!“ Mit zunehmenden Al-
ter treten die dynamischen Vorgänge eher hinter den effizienten 
zurück. Damit reduzieren sich auch die überschießenden und 
fehlleitenden Denkprozesse, die Gefühle fundieren sich und die 
Handlungen werden zielgerichteter.
Der Altersdurchschnitt steigt in Deutschland und damit auch 
die Probleme der Gesellschaft. Am Anfang der Demenz sind 
häufig Kurzzeitgedächtnis und Merkfähigkeit gestört, im weite-
ren Verlauf verschwinden auch bereits eingeprägte Inhalte des 
Langzeitgedächtnisses. Die Betroffenen verlieren so mehr und 
mehr die während ihres Lebens erworbenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Zum Ende des Jahres 2021 lebten in Deutschland 
fast 1,8 Millionen Menschen mit Demenz, im Jahr 2050 können 
es bis zu 2,8 Millionen Menschen sein. Im Jahr 2021 sind etwa 
440.000 Menschen im Alter 65+ neu an einer Demenz erkrankt.

Anschließend sprach Herr Georg-Michael Schubert, Ober-
arzt der Gerontopsychiatrie im FKH Hubertusburg über die 
verschiedenen Formen der Demenz. Dabei ist die Alzheimer-
Demenz mit etwa 65% die häufigste und bekannteste Form. 
Sie tritt ab dem 65. Lebensjahr auf und weltweit sind etwa 25 
Millionen Menschen betroffen. Benannt wurde sie nach dem 
Arzt Alois Alzheimer, der sie erstmals 1906 beschrieb. Die vas-
kuläre Demenz ist nach der Alzheimer-Krankheit die mit 15 % 
zweithäufigste Demenz-Form. Sie entsteht durch Durchblu-
tungsstörungen im Gehirn und ist meist die Folge mehrerer 
kleiner Schlaganfälle. Eine weitere Demenzform tritt nach über-
mäßigen Alkoholkonsum auf, die Alkoholdemenz. Allgemein 
bekannte Risikofaktoren, auch für andere Erkrankungen, wie 
Adipositas, das Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, Diabe-
tes und Bewegungsmangel fördern den negativen Verlauf der 
Demenzen. Körperliche sowie geistige Aktivitäten sind auf je-
den Fall eine gute Medizin. Demenzen sind nicht heilbar, ihre 
Symptome lassen sich aber verzögern.
Die Referenten gehören zu den Mitinitiatoren des Demenz-
Netzwerk-Nordsachsen. Gemeinsames Ziel ist es, die Akteu-
rinnen und Akteuren zum Thema Demenz weiter zu vernetzen, 
gemeinsam Angebote für Menschen mit Demenz und ihre An-

gehörigen weiter zu entwickeln und das Thema über eine ab-
gestimmte Öffentlichkeitsarbeit anhaltend im öffentlichen Be-
wusstsein zu verankern.

Die Referenten: Herr Oberarzt Georg-Michael Schubert und Herr 
Chefarzt Dr. Peter Grampp (von links)

Nach und während der Vorträge wurden Fragen und Anmer-
kungen der Gäste ausführlich und informativ von den Referen-
ten beantwortet. Das Interesse an dieser Veranstaltung zeigte, 
dass es weiter noch viel Aufklärung und Informationen zum 
Thema Altern und Demenz bedarf.

Olaf Heinemann
FKH Hubertusburg

Anzeige(n)


